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1 Die Ausgleichszulage im hessischen Entwicklungsplan für den ländlichen 
Raum 

1.1 Historischer Abriss der AGZ-Förderung 

Seit Einführung der Richtlinie des Rates über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten 
benachteiligten Gebieten (Richtlinie 75/268/EWG) im Jahr 1975 wird das Instrument der Aus-
gleichszulage zur flächendeckenden Erhaltung der Europäischen Landwirtschaft in den benachtei-
ligten Gebieten eingesetzt. Die Ausgleichszulage (AGZ) ist aus dem Bergbauernprogramm der EG 
hervorgegangen und auf benachteiligte Gebiete ausgeweitet worden.  

Seit 1975 ist die Förderung zugleich auch Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und seit Einführung des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) im Jahr 2000 zudem Fördertatbe-
stand der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).  

Seit nunmehr 45 Jahren basiert die Ausgleichszahlung auf den Grundsätzen der Richtlinie 
75/268/EWG. Artikel 1 der Richtlinie führt aus, dass die Beihilfe zugunsten der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit und zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen in den benachteiligten Gebie-
ten erfolgt, um die  

• Fortführung der Ausübung landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeiten und somit 

− die Erhaltung eines Minimums an Bevölkerungsdichte oder  

− die Erhaltung der Landschaft 

sicherzustellen.  

Zur Einordnung des Förderinstruments der AGZ erläutern Plankl und Neander (1994), dass in den 
1970er Jahren in Deutschland ein großer Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung in den benach-
teiligten Gebieten wegen ungünstiger natürlicher Standortverhältnisse sowie nachteiliger Agrar-
struktur und Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Produkte nur marginal von der (damali-
gen) gemeinsamen Agrarmarktpolitik und -strukturpolitik erreicht wurde. Seitens der Politik 
bestand die Befürchtung, dass es in den benachteiligten Gebieten zur beschleunigten Aufgabe 
landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, Aufgabe der Landbewirtschaftung und in Regionen mit man-
gelnden außerlandwirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeiten zusätzlich zur Abwanderung kommen 
könne. Mit der AGZ wurde ein Förderinstrument implementiert, das diesen Tendenzen entgegen-
wirken sollte. 

Unter dem Druck nicht mehr zu finanzierender Überschüsse wurde 1984 die gemeinsame Agrar-
marktpolitik korrigiert und die Reduzierung der Preisstützung wichtiger Marktordnungsprodukte 
eingeleitet. Im Zuge dessen wurde nach Möglichkeiten einer Kompensation der zu erwartenden 
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Einkommenseinbußen in der Landwirtschaft gesucht; die Ausgleichszulage erfuhr in der Bundesre-
publik eine deutliche Aufwertung. Wurde bis zu diesem Zeitpunkt die Zahlung auf Berggebiete als 
sogenannte „Kerngebiete“ der benachteiligten Agrarzonen und die „kleinen Gebieten“ be-
schränkt – rd. 1,5 Mrd. ha von insgesamt rd. 4 Mrd. ha Landwirtschaftlicher Fläche (LF) in benach-
teiligten Gebieten –, erfolgte die Ausdehnung der Förderfläche auf die Gesamtheit aller benachtei-
ligten Gebiete. Eine nochmalige Ausweitung der Förderung erfolgte 1988, indem zur ursprünglich 
antragsberechtigten Rinder-, Schaf- und Pferdehaltung einschließlich der zugehörigen Futterflä-
chen weitere landwirtschaftliche Nutzungen als förderberechtigt aufgenommen wurden. Im Zuge 
dieser Novellierung wurden sowohl die absoluten als auch relativen Viehbesatzgrenzen angeho-
ben. Von rd. 110 Mrd. DM vor 1985 stiegen die jährlichen Ausgaben von Bund und Ländern für die 
Ausgleichszulage im alten Bundesgebiet auf rd. 730 Mio. DM im Jahr 1990 (Plankl und Neander, 
1994). Mit dem Rahmenplan 2000 bis 2003 der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küsten-
schutz (GAK) wurde schließlich die Ausgleichszulage von einer tiergebundenen auf eine ausschließ-
lich flächengebundene Förderung umgestellt. 

Bis 2018 bildeten standörtliche Faktoren wie Höhenlage, Hangneigung, klimatische Bedingungen, 
äußere Verkehrslage, Erreichbarkeit und Bodenqualität zusammen mit einigen sozioökonomischen 
Faktoren (z. B. geringe Bevölkerungsdichte) die Abgrenzungskriterien für die Förderkulisse der be-
nachteiligten Gebiete der Bundesländer. Seit 2019 gilt in Hessen eine neue Gebietsabgrenzung auf 
Grundlage EU-weit einheitlicher Abgrenzungskriterien. Abgrenzungsparameter sind jetzt acht bio-
physikalische Kriterien mit u. a. klimatischen Faktoren, Parametern zum Bodenwasserhaushalt und 
zur Hangneigung (Anhang III der VO (EU) 1305/2013). Die Notwendigkeit einer Neuabgrenzung der 
AGZ-Kulisse war das Ergebnis von Beanstandungen des Europäischen Rechnungshofs (EuRH, 2003), 
die sich u. a. auch gegen die deutsche Abgrenzungspraxis wandten. Dieser Kritik folgte die EU-
Kommission (EU-KOM) mit Art. 32 der ELER-VO (VO (EU) 1305/2013). Die Neuabgrenzung war bis 
spätestens 2018 verpflichtend, sodass in Hessen eine neue Kulissenabgrenzung sowie angepasste 
Förderinhalte ab dem Förderjahr 2019 wirksam wurden. Eine letzte Neuerung bzgl. der hessischen 
Kulissenabgrenzung ergab sich 2021 mit dem 5. ELER-Änderungsantrag. Neben aus naturbedingten 
Gründen benachteiligten Gebiete werden ab 2021 zusätzlich (weitere) aus anderen spezifischen 
Gründen benachteiligte Gebiete in die Förderung aufgenommen. In diese Kulisse fallen 343 hessi-
sche Gemarkungen mit einer landwirtschaftlichen Fläche von 112.768 ha. Insgesamt wurden 1.540 
Gemarkungen mit 455.878 ha LF und somit rund 60 % der hessischen Landwirtschaftlichen Fläche 
(LF) als benachteiligt eingestuft.  
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1.2 Maßnahmenziele und Interventionslogik 

Grundlage der AGZ-Programmierung in Hessen ist Art. 31 der ELER-VO. Demnach können Zahlun-
gen an Landwirt:innen in bestimmten Gebieten1 zum Ausgleich der Gesamtheit oder eines Teils der 
zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste gewährt werden.  

In Hessen ist die AGZ mit prioritärem Ziel dem Schwerpunktbereich (SPB) 4A zugeordnet, sekun-
däre Ziele bestehen für die SPB 4B, 4C und 2A. Im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsziel 
(SP 4A) wird im hessischen EPLR in Kapitel 5.2.4. ausgeführt, dass mit den für den SP ausgewählten 
Maßnahmen (Ökologischer Landbau, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete) die Erhaltung 
traditioneller, umweltschonender land- und forstwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen ge-
währleistet und darüber hinaus ein Beitrag zur Artenvielfalt auch außerhalb von Schutzgebieten 
und zur genetischen Vielfalt geleistet werden soll. Weiterhin wird dargelegt, dass die Weiterbe-
wirtschaftung ökologisch wertvoller Flächen gewährleistet und Nutzungsintensivierungen vorge-
beugt werden soll. Der AGZ kommt lt. EPLR „im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen und standortangepassten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten [....] 
eine wichtige Bedeutung“ zu. Eine darüber hinausgehende Konkretisierung der Maßnahmenziele 
im Hinblick auf das Biodiversitätsziel (SPB 4A) ist dem Programmplanungsdokument nicht zu ent-
nehmen. 

Nach Auskunft des zuständigen Fachreferates wurde mit der Zuordnung des prioritären Ziels zum 
SPB 4A (Biodiversitätsschutz) primär den zum Zeitpunkt der Programmerstellung geltenden Vorga-
ben der EU-KOM gefolgt. Die den SPB 4B (Wasser-) und 4C (Bodenschutz) zugewiesenen Sekundär-
ziele gelten erst nach vollständig abgeschlossener Neuabgrenzung der Förderkulisse. Diese erfolgte 
in 2020 abschließend und gilt ab dem Antragsjahr 2021.2  

Die Zielsetzung der Ausgleichszulage auf Maßnahmenebene ist Kapitel 8.2.7 des hessischen Ent-
wicklungsplans für den Ländlichen Raum zu entnehmen (HMUKLV, 2015). Hier wird allgemein auf 
die Ziele der Nationalen Rahmenregelung verwiesen. Während die Nationale Rahmenreglung 
ubiquitäre, das gesamte Bundesgebiet betreffende Zielsetzungen nennt, konkretisieren die hessi-
schen Förderrichtlinien der Jahre 2015, 2019 und 2021 diese.  

Zu Beginn der Förderperiode 2014 bis 2020 beschränkt sich das Förderziel (noch) auf die Kompen-
sation von Einkommensverlusten und zusätzlichen Kosten landwirtschaftlicher Unternehmen, die 
in benachteiligten Gebieten wirtschaften (RL Ausgleichszahlung 2015). Es werden in dieser Richtli-
nie (RL) keine Zielsetzungen ausgeführt, die in direktem Zusammenhang mit dem Biodiversitätsziel 
des SP 4A stehen. Die RL aus dem Jahr 2015 hatte bis zur Neuabgrenzung der Gebietskulisse 2019 
Bestand.  

                                                      
1  Hier: benachteiligten.  
2  Die genannten Sekundärziele zum abiotischen Ressourcenschutz finden daher im vorliegenden Bericht (noch) keine Be-

rücksichtigung. 
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In der RL des Jahres 2019 sind die Ziele der AGZ umfassender beschrieben, auf die aktuelle 
Förderperiode und auf die Zuweisung zum SPB 4A ausgerichtet. Ziel der Förderung ist demnach: 

• die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Flächennutzung in aus erheblich naturbeding-
ten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebieten und 

• die Offenhaltung landwirtschaftlicher Flächen zum Erhalt einer vielgestaltigen und für Hessen 
typischen Kulturlandschaft. 

Im RL-Text wird dargelegt, dass im Ergebnis günstige Wirkungen für die biologische Vielfalt sowie 
für den Klima- und Umweltschutz erzielt werden sollen. Der RL ist weiter zu entnehmen, dass dies 
insbesondere für die landschaftsprägenden, für eine intensive Nutzung weniger geeigneten Grün-
landstandorte in den Mittelgebirgslagen zutrifft.  

Mit der RL aus 2021 (Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete – AGZ) erfolgt eine Ausweitung 
der Kulisse um die Kategorie der „aus anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete“. Die 
Förderziele bleiben unverändert. Als quantitatives Ziel wird angestrebt, den Umfang der aktiv 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche in den benachteiligten Gebieten im Verhältnis zu den 
nicht benachteiligten Gebieten zu stabilisieren.3 Ziel ist es, mindestens 360.000 ha LF in den 
benachteiligten Gebieten bis 2027 in der Nutzung zu halten. 

In Kapitel 5.2.2.1 des Programmplanungsdokuments findet die AGZ bei der Darstellung des SPB 2A 
(Verbesserung der Wirtschaftsleistung) keine Erwähnung (HMUKLV, 2015). Auf Nachfrage erläutert 
das Fachreferat, dass mit der Zuweisung zum SPB 2A das in den Richtlinien formulierte Kompensa-
tionsziel aufgegriffen wird. Hiernach soll die AGZ einen teilweisen Ausgleich von Wettbewerbs-
nachteilen für Betriebe mit Flächen in der Zielkulisse erbringen.  

Die Zuordnung der hessischen AGZ zu dem SPB 4A ist vor dem Hintergrund der wechselnden und 
kontrovers diskutierten Vorgaben der EU-KOM während der Vorbereitungsphase für die ELER-VO 
(VO (EU) 1305/2013) zu sehen. Die wichtigsten Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

• Die Programmierung der AGZ im SPB 4A folgte den zum Zeitpunkt der Programmerstellung vor-
liegenden EU-Leitfäden.4 Diese Zuordnung war Gegenstand kontroverser politischer Überle-
gungen und keine rein fachliche Entscheidung (Schnaut et al., 2018; Sander und Franz, 2019). 

• Als Ergebnis ist die AGZ weder konsistent in die EU- noch in die Programm-Interventionslogik 
eingebunden und letztlich auch nur bedingt dem SPB 4A sinnvoll zuzuordnen. Gleichwohl 
könnte eine ambitioniert ausgestaltete AGZ (eng umrissene, monothematische Zieldefinition, 
zielorientierte Förderkulisse, problemorientierte Teilnehmer:innen-Adressierung) Wirkungs-

                                                      
3  Konkret auf dem Niveau des Jahres 2021. 
4  Ursprünglich war es entsprechend den EU-Vorgaben nur möglich, die AGZ mit prioritärem Ziel dem SPB 4A zuzuordnen. 

Mittlerweile ermöglichen die EU-Vorgaben auch eine Zuordnung zu SPB 2A. Andere EU-Staaten haben die AGZ-Zahlungen 
sogar abweichend von den EU-Vorgaben sonstigen SPB mit prioritärem Ziel zugeordnet.  
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beiträge zu formulierten Zielen liefern. Solche Bewirtschaftungsauflagen sieht Art. 32 der ELER-
VO jedoch nicht vor (Schnaut et al., 2018).  

• Bereits in den Evaluationen der vorangegangenen Förderperiode konnten weder direkte noch 
indirekte Biodiversitätseffekte der hessischen AGZ belegt werden (Forstner et al., 2016)  

• In Bezug auf die dauerhafte Bewirtschaftung der Flächen in den benachteiligten Gebieten 
zeigte sich, dass in der Langzeitanalyse von 1999 und 2010 der Strukturwandel in den benach-
teiligten Gebieten Hessens schneller verlief als in den nicht benachteiligten Gebieten (Dickel, 
2010a). Die Auswertung von Landkreis- und Gemeindedaten für benachteiligte und nicht be-
nachteiligte Gebiete dokumentiert jedoch auch, dass der schnellere Strukturwandel in benach-
teiligten Gebieten nicht mit der Aufgabe der Flächenbewirtschaftung einherging, sondern die 
Flächen i. d. R. von anderen Betrieben übernommen wurden (Dickel, 2010a).  

Nach wie vor hat die kontroverse Diskussion über die von der EU-KOM vorgegebene anfänglich 
obligate Anrechnung der AGZ-Flächen zum Biodiversitätsziel5 Bestand. Mit Blick auf die neue För-
derperiode 2023 bis 2027 sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich neue Zuord-
nungsoptionen für die Ausgleichszulage anbieten. Die Ausgleichszulage könnte zukünftig nach 
Art 6 der Strategieplan-VO dem spezifischen Ziel (a) – „Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher 
Einkommen sowie Krisenfestigkeit in der ganzen Union zur Verbesserung der Ernährungssicher-
heit“ zugeordnet und damit (wieder) auf das Einkommensziel ausgerichtet werden (GAP-
Strategieplan-VO, Entwurf).  

1.3 Förderkulisse, inhaltliche Ausgestaltung und Outputziel  

Bis 2018 wurden zur Abgrenzung der AGZ-Kulisse standörtliche und sozioökonomische Faktoren 
herangezogen (s. o.). Die Zahlungshöhe orientierte sich an der Landwirtschaftlichen Vergleichszahl 
(LVZ). Auf Bestreben der EU-KOM musste das in Deutschland angewandte Verfahren zur Abgren-
zung der Kulisse aufgegeben werden. 

Die Neuabgrenzung vollzog Hessen 2018 anhand von acht von der KOM vorgegebenen biophysika-
lischen Indikatoren. Flächen, die den Schwellenwert für einen der Indikatoren erreichten, wurden 
als „aus erheblichen naturbedingten Gründen benachteiligte Gebiete“ eingestuft (M13.2). Zusätz-
lich sieht die EU-Verordnung vor, nach weiteren, jedoch von der KOM zu genehmigenden Kriterien 
abzugrenzen. Diese Flächen werden (dann) der Gebietskategorie der „aus anderen spezifischen 
Gründen benachteiligte Gebiete“ zugeordnet (M13.3). Hessen machte von dieser Option zweimal 

                                                      
5  Die obligate Zuordnung zu dem SP 4A wurde in Teilen durch die EU-KOM zurückgenommen. Sie erfolgte zeitlich parallel 

zur Einreichung des hessischen Entwicklungsplans bei der EU-KOM. Hieraus resultierte u. a., dass das Land Hessen nicht 
mehr umsteuerte. Aus Sicht des Bundeslandes muss die Zuordnung der AGZ zum Zeitpunkt der Notifizierung daher als 
obligat angesehen werden. Auf eine veränderte Zielzuordnung der AGZ, bspw. im Rahmen eines Änderungsantrages, 
wurde im Folgenden verzichtet. 
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Gebrauch. Erstmalig im Zuge der Neuabgrenzung 2018, indem zwei niederschwellige6 Abgren-
zungskriterien der vorgenannten biophysikalischen Indikatoren miteinander kombiniert wurden. 
Zum zweiten Mal in 2020 (s. u.) durch Anwendung eigener Abgrenzungskriterien. 7 

Die Bezeichnung der förderfähigen Gebiete änderte sich mit der Neuabgrenzung (2019) wie folgt:  

• Berggebiete führen weiterhin die Bezeichnung Berggebiete (M13.18). 

• Benachteiligte Agrarzonen werden in „aus erheblich naturbedingten Gründen benachteiligte 
Gebiete“ (mit Ausnahme von Berggebieten) (M13.2) überführt.  

• Kleine Gebiete erhalten als neue Kennzeichnung den Titel „aus anderen spezifischen Gründen 
benachteiligte Gebiete“ (M13.3).  

• Für die Jahre 2019 bis 20229 kommen übergangsweise als weitere Kategorie „Phasing-Out-Ge-
biete“ hinzu. Dies sind Gebiete, die zwar der alten, jedoch nicht der neuen AGZ-Kulisse ange-
hören und übergangsweise finanziert werden. 

Flächeneffekte durch Neuabgrenzung der AGZ Förderkulisse 

Tabelle 1 zeigt die Kulissen-Umfänge 2018 gegenüber 2019/2020 bzw. 2021. Bis 2018 betrug die 
LF der AGZ-Kulisse laut der Kulissenhinterlegung im InVeKoS rund 429.000 ha oder rd. 56 % der LF 
des Landes. Mit der Neuabgrenzung 2019 reduzierte sich der Kulissenanteil auf 46 % und erreicht 
mit der in 2020 vollzogenen erweiterten Abgrenzung wieder knapp 60 % der LF oder 455.778 ha.  

Die Fläche der „aus erheblich naturbedingten Gründen benachteiligten Gebiete“ beziffert sich seit 
2019 auf 343.110 ha LF (M13.2). Die in zwei Stufen vollzogene Abgrenzung der „aus anderen spe-
zifischen Gründen benachteiligten Gebiete“ (M13.3) umfasste im ersten Schritt (2019) 5.777 ha LF, 
im zweiten (2020) weitere 106.991 ha LF.  

Mit der Neuabgrenzung entstanden regionale Verschiebungen der Förderkulisse. Von dem Flä-
chenumfang der Neukulisse (2019) mit knapp 349.000 ha LF waren in 2019 rd. 93 % bereits 

                                                      
6  Das Bundesland verwendet den Begriff „niederschwellig“. Dies bezeichnet zwei Abgrenzungskriterien, die (jeweils) nur 

knapp nicht erreicht wurden. Da zur Abgrenzung der Kulisse nur ein Kriterium erreicht werden muss, werden zwei knapp 
verfehlte Kriterien als eines gewertet.  

7  Diese sind: 
(A) die gehölzdominierte Ökotondichte, d. h. Saum und Randbiotope an Gehölzen (63.846 ha LF),  
(B) Dürre als langjährige Abweichung der Bodenfeuchte um mind. 20 % (44.331 ha LF),  
(C) landwirtschaftliche Flächen in Schutzgebieten wie Biotopreservate, Landschafts- und Wasserschutzgebiete, Natur- 
      parke, Naturschutzgebiete, Nationalparke, Natura-2000-Gebiete (26.799 ha LF),  
(D) die Kombination von mindestens zwei unterschwelligen Ausprägungen der acht biophysikalischen Abgrenzungs-  
      kriterien (17.635 ha LF), 
(E) Enklaven (5.083 ha LF). Der Umfang der Nettofläche aus vorgenannten Kriterien sind 106.991 ha LF.  

8  Ohne Relevanz für Hessen.  
9  Ursprünglich war das Phasing-Out auf die Jahre 2019 und 2020 beschränkt. Durch Verlängerung der Förderperiode um 

zwei weitere Jahre hat die KOM den Mitgliedstaaten die Option eröffnet, auch das Phasing-Out um zwei weitere Jahre 
zu verlängern. Hessen macht von dieser Option Gebrauch.  
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Bestandteil der Altkulisse, rd. 20.800 ha wurden zusätzlich als benachteiligt eingestuft. Der zentrale 
Effekt der Neuausweisung resultiert daraus, dass die Kulisse bis zur Erweiterung in 2021 kleiner 
ausfiel und nur rd. 80 % des ursprünglichen Flächenumfangs erreichte (vgl. Karte 1). Dieser Effekt 
konnte dadurch abgefedert werden, dass die herausfallenden Flächen über die Phasing-Out-Regel 
gefördert wurden.  

Tabelle 1: AGZ-Förderkulissen im Vergleich  

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Wert 2018 – Kulissenhinterlegung InVeKoS, sonst Angaben des Fachreferates.  
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Karte 1: Gebietskulisse benachteiligter Gebiete in Hessen 

  

Quelle:  Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  Verbraucherschutz (2020). 
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Ausgestaltung der Förderbedingungen  

Im Zuge der Neuabgrenzung wurden die Förderbedingungen verändert. Einen Überblick gibt Ta-
belle 2. Ähnlich wie für die Basiszahlung der 1. Säule bestehen für die AGZ keine Förderauflagen10 
zur Bewirtschaftung, die über den GLÖZ-Standard hinausgehen. Die Zugehörigkeit zur Kulisse be-
gründet den Zahlungsanspruch. Sowohl unter den alten als auch unter den neuen hessischen För-
derbedingungen sind grundsätzlich Acker- als auch Grünlandflächen förderwürdig. Unter den alten 
Förderbedingungen waren jedoch einzelne, z. T. im Anbauumfang relevante Ackerkulturen (vgl. 
Tabelle 2) ausgeschlossen, mittlerweile umfasst die Förderung auch diese.11  

Sowohl vor als auch nach der Neuabgrenzung waren bzw. sind nach den Vorgaben der ELER-VO 
Art. 31 ausschließlich aktive Betriebsinhaber:innen im Sinne des Art. 9 der Direktzahlungen-Ver-
ordnung (VO (EU) Nr. 1307/2013) für die AGZ förderberechtigt.  

Weiterhin gilt sowohl vor als auch seit der Neuabgrenzung, dass für stillgelegte und aus der Erzeu-
gung genommene Flächen keine Ausgleichszahlung gewährt wird. Ursächlich hierfür ist die Defini-
tion der landwirtschaftlichen Tätigkeit entsprechend Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c der EU-
Direktzahlungen-Verordnung (VO (EU) Nr. 1307/2013). Zu den nicht-förderfähigen Flächen ohne 
landwirtschaftliche Produktion zählen u. a. Ökologische Vorrangflächen (Nutzcode (NC) 54 bis 58), 
aus der Produktion genommene Acker- und Grünlandflächen (u. a. NC 556, 564, 584, 590, 591, 
592), ein- und mehrjährig brachliegende Flächen mit Honigpflanzen (NC 594, 595) sowie die Strei-
fenmaßnahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen 
(HALM; NC 191 bis 193).  

Eine weitere wesentliche Veränderung ergibt sich mit der Neuabgrenzung auch in der Ausgestal-
tung der Zahlungsmodalitäten. Bis einschließlich 2018 wurde für Ackerflächen (AF) ein Festbetrag 
von 25 Euro/ha gewährt. Für DGL variierte die Zahlung zwischen 25 und 139 Euro/ha und war an 
die LVZ der Flächen gebunden (vgl. Tabelle 2). 

Seit 2019 orientiert sich die Zahlung erstens an der Ertragsmesszahl (EMZ) der AGZ-Flächen und 
zweitens an der betrieblichen Ausstattung mit Hauptfutterflächen (HFF). Die Zahlungshöhe sinkt, 
wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, mit steigender EMZ. Die EMZ gilt hierbei als Parameter für die 
natürliche Produktionsfähigkeit eines Standortes. In Bezug auf den Anteil der HFF an der LF werden 
Betriebe mit weniger als 50 % von denen mit mehr als 50 % HFF an der LF abgegrenzt. Erstere er-
halten höhere Flächenzahlungen mit dem Argument, dass sie tendenziell eher grünlandbasiert 
wirtschaften – wie bspw. in den Mittelgebirgslagen und damit (eher) zur Erreichung des Förderziels 
beitragen.  

                                                      
10  Und somit auch nicht das Verbot des DGL-Umbruchs oder das Gebot der DGL-Erhaltung. 
11  Hintergrund für die Erweiterung der förderfähigen Ackerkulturen ist, dass der Ausschluss einzelner Kulturen nicht mit 

den WTO-Vereinbarungen im Einklang stand und daher von der EU-KOM nicht genehmigt wurde. Zulässig ist es nur, 
Betriebssysteme abzugrenzen. Hiervon hat Hessen mit der Neuabgrenzung Gebrauch gemacht. In der obersten EMZ-
Klasse werden die Betriebe nach HFF abgegrenzt (vgl. Tabelle 2). In den unteren erfolgt diese Abgrenzung nicht. 
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Während sich in den Jahren 2019 und 2020 die Zahlungshöhe in drei EMZ-Klassen differenzierte 
und ab einer EMZ von >= 30 Zahlungen nur für Hauptfutterflächen gewährt wurden, kommen ab 
2021 vier EMZ-Klassen zur Anwendung (vgl. Tabelle 2). Die Einführung einer vierten EMZ-Klasse 
bedingt, dass die (ausschließliche) Zahlung für Hauptfutterflächen erst ab einer EMZ von 38 gilt. 
Gleichzeitig wird eine EMZ-Obergrenze von 44 eingeführt (vgl. Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Förderbedingungen der AGZ  

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach AGZ-Richtlinien der Jahre 2015, 2019, 2021. 
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Das Degressionsmodell bleibt im Betrachtungszeitraum unverändert. Jede Zahlung beginnt mit der 
untersten Degressionsstufe, sodass bspw. Zahlungsempfänger:innen mit einer Förderfläche von 
z. B. 120 ha für die ersten 100 ha die volle Auszahlung erhalten und für die weiteren 20 ha entspre-
chend der zweiten Degressionsstufe 80 % der Zahlung.  

Zahlungen für Phasing-Out-Gebiete 

Für ursprünglich förderfähige Gebiete, die nach der Neufestsetzung der Gebietskulisse ab dem Jahr 
2019 nicht mehr als benachteiligt eingestuft sind, wird für die Jahre 2019 und 2020 eine Phasing-
Out-Zahlung gewährt. Für Phasing-Out-Flächen betrug die Zahlungshöhe in 2019 50 Euro/ha LF und 
für 2021 25 Euro/ha LF. Insbesondere in 2019 profitieren Phasing-Out-Betriebe mit hohem Acker-
flächenanteil von der Regelung, da die Phasing-Out-Zahlung je Hektar über der Zahlungshöhe für 
AF vor der Neuabgrenzung lag. Die Option des Phasing-Out war ursprünglich in Hessen auf zwei 
Jahre begrenzt, nämlich bis zum Ende der Förderperiode 2020. Mit Verlängerung der Förderperi-
ode um zwei Jahre durch die KOM besteht für die Bundesländer die Option der Verlängerung des 
Phasing-Outs bis 2022. Hessen macht hiervon Gebrauch.  

Unter Bezugnahme auf die Angaben aus Tabelle 1 lässt sich überschlagsmäßig der Umfang der Pha-
sing-Out-Kulisse ermitteln. Wird der alten Kulisse der Flächenumfang gegenübergestellt, der auch 
durch die Neuabgrenzung abgedeckt wird, ergibt sich ein Saldo von rund 100.000 ha LF. Da ab 2019 
fast alle Ackerkulturen förderfähig sind, kann der genannte Flächenumfang näherungsweise als 
Flächenumfang für das Phasing-Out beziffert werden.  

Outputziele 

Einhergehend mit der Neuabgrenzung der Förderkulisse erfolgte die Anpassung des Outputziels 
(siehe Tabelle 3). Infolge der kleineren Neukulisse verringert sich das Outputziel von ursprünglich 
330.000 ha auf 218.000 ha LF für die Jahre 2019 und 2020 und erreicht ab 2021, u. a durch die 
weitere Abgrenzung nach landesspezifischen Kriterien (M13.3), wieder den ursprünglichen Abso-
lutwert. Sollten bis 2018 77 % der LF durch die AGZ erreicht werden, verringert sich der Anteilswert 
in der Übergangsphase 2019/202012, um nach der abschließenden Abgrenzung wieder das ur-
sprüngliche Niveau zu erreichen.  

In die Outputziele für 2019 und 2021 fließen die Phasing-Out-Flächen nicht ein, sodass der reale 
Förderumfang die geplanten Zielwerte jedoch (deutlich) übersteigen kann (vgl. Tabelle 3).  

                                                      
12  In 2019 62,5 % der LF. 
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Tabelle 3: Outputziele der AGZ-Förderung 

 

Quelle: Angaben der jährlichen Durchführungsberichte 2015 bis 2020. 

2 Leitende Fragestellungen, Daten und Methoden  

2.1 Leitende Fragestellungen  

Anknüpfend an vorherige Analysen der AGZ zur Kompensation von Einkommensnachteilen, dauer-
hafter Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen, Schutz der Umwelt und zum Agrarstrukturwan-
del (Dickel, 2010b; Dickel und Plankl, 2016; Grajewski et al., 2018) und der Biodiversitätswirkung 
der AGZ (Sander und Franz, 2019) geht dieser Bericht vertiefend der Frage nach, inwieweit die AGZ 
zur Erhaltung von Grünland beiträgt. Ausgangspunkt ist das im Entwicklungsplan für den ländli-
chen Raum des Landes Hessen programmierte Biodiversitätsziel der AGZ, das als Schutz- und Er-
haltungsziel von Dauergrünland spezifiziert ist.13 

Aus der Zielformulierung der AGZ ergeben sich die folgenden Fragestellungen: 

• Welche Bedeutung haben Tier- und Pflanzenarten des Grünlands für die biologische Vielfalt? 

• Welche Bedeutung hat die Förderung der AGZ für Grünlandverluste und -zugewinne in der För-
derkulisse? 

• Welche Rolle spielt die Greening-Regelung im Zusammenspiel mit der AGZ für die Grünlander-
haltung? 

Die im ersten Tiret aufgeworfene Frage wurde für die AGZ bereits umfassend von Sander und Franz 
(2019) beantwortet. In ihrem Evaluationsbericht bewerten die Autor:innen die Biodiversitätswir-
kung des hessischen EPLR und somit auch die der AGZ. In Kapitel 4 des vorliegenden Berichts wer-
den zusammenfassend Ergebnisse wiedergegeben, die die AGZ betreffen. Im vorliegenden Bericht 
wird der Fokus auf die Beantwortung der unter Tiret zwei und drei gelisteten, offenen Fragen ge-
legt. 

                                                      
13  Die sekundären Umweltziele zum Wasserschutz SP 4B und Erosionsschutz SB 4C gelten erst ab 2021. 
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Zu deren Bearbeitung werden zum Dauergrünland alle gemähten oder beweideten landwirtschaft-
lichen Flächen gezählt, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von 
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren nicht Be-
standteil der Fruchtfolge sind. Zum Dauergrünland gehören auch Heiden, Magerrasen und spora-
disch genutzte Biotoppflegeflächen, sofern sie AGZ-förderfähig sind. 

Die vorgenannte Greening-Regel zur Grünlanderhaltung gilt seit dem 01.01.2015. Bewertet wird 
im Rahmen des Berichts, ob und unter welchen Bedingungen eine (parallele) Intervention durch 
die AGZ, die das gleiche Ziel wie der Greening-Standard verfolgt, gerechtfertigt ist. Nach den Gree-
ning-Verpflichtungen besteht für DGL ein quantitativer DGL-Schutz, nach dem Umbruch genehmi-
gungspflichtig ist und eine gleich große Ersatzfläche geschaffen werden muss. Der quantitative 
DGL-Schutz wird in FFH-Gebieten durch einen qualitativen ergänzt: Hiernach wurde das DGL in 
FFH-Gebieten als umweltsensibles DGL eingestuft. Es gilt ein absolutes Umwandlungs- und Pflug-
verbot. 

Nach der Darstellung von Maßnahmenzielen, Diskussion der Interventionslogik und der Ausgestal-
tung der Förderbedingungen der AGZ werden die Rahmenbedingungen für die Förderung analy-
siert. Es folgt die Beantwortung der im obigen Tiret genannten ersten Teilfrage. Um die weiteren 
in den obigen Tirets genannten Teilfragen zu bearbeiten, wird eine differenzierte Darstellung der 
Grünlandentwicklung innerhalb der AGZ-Kulisse im Vergleich zu Standorten außerhalb der Kulisse 
(Targeting-Analyse) als zielführend erachtet. Mögliche Ursachen des Grünlandverlusts und -zuge-
winns, wie z. B. Grünlandumbruch, Aufnahme in das bzw. Herausfallen aus dem InVeKoS, Neuab-
grenzung von Grünland entsprechend der Definition der 1. Säule, werden diskutiert.  

Der vorliegende Bericht folgt damit den Festlegungen im Feinkonzept (Pufahl et al., 2019). Bewer-
tungsgegenstand ist die AGZ in der laufenden Förderperiode, konkret die Ausgestaltung der För-
derung bis einschließlich 2018 (alte Kulissenabgrenzung) sowie die der ersten Neuabgrenzung 
(2019 und 2020). Die Ausweitung der Kulisse ab dem Förderjahr 2021 ist nicht Gegenstand der 
Untersuchung, da entsprechende Förderdaten zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht vor-
liegen.  

2.2 Daten und Methoden  

Der Untersuchungsansatz umfasst eine kurze literaturbasierte Übersicht über die Biodiversität des 
Grünlands. Damit wird die floristische und faunistische Bedeutung von alten Dauergrünländern 
hergeleitet (vgl. Kapitel 4). Hierbei wird lediglich auf zusammenfassende oder exemplarische Stu-
dien zurückgegriffen, da der Zielbeitrag der AGZ bereits im Bericht zum SPB 4A dargestellt wurde 
(Sander und Franz, 2019), demnach als bekannt vorausgesetzt werden kann.  

Die langjährige Flächenentwicklung der LF, AF und DGL in Hessen beginnend in den 1970er Jahren 
bis 2019 basiert auf Daten der Bodennutzungshaupterhebung des Landes (vgl. Kapitel 3.1.). Für 
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weitere und vertiefende Analysen werden die InVeKoS-Daten herangezogen. Sie ermöglichen (1) 
die in Kapitel 3.1 dargestellte Entwicklung der LF, AF und des DGL differenziert nach Gebieten in-
nerhalb und außerhalb der AGZ-Kulisse14 sowie (2) Verschneidungen mit Schutzgebietsdaten. Letz-
tere werden für die Quantifizierung von Flächenumfängen der in der AGZ gelegenen Schutzgebiete 
vor und nach Neuabgrenzung15 genutzt. Die Ableitung der Flächenumfänge erfolgt (auch) unter 
Berücksichtigung der Phasing-Out-Kulisse. Ausgewertet wird sowohl der (potenziell) förderfähige 
Flächenumfang16 in der Zielkulisse (vgl. Tabelle 6) als auch der Umfang der geförderten Flächen (vgl. 
Tabelle 8) . Wie bereits ausgeführt, werden die Jahre 2018 bzw. 2019 als Repräsentanten der AGZ-
Förderung in der Altkulisse und bei (vorläufiger) Neuabgrenzung gewählt. In diesem Zusammen-
hang sei darauf hingewiesen, dass erst mit dem Förderjahr 2021 die in 2020 vollzogene, abschlie-
ßende Neuabgrenzung zum Tragen kommt. Die Förderjahre 2019 und 2020 stellen somit einen 
Übergang dar. Dies gilt insbesondere, da in diesen Jahren, wie auch unter der Zwischenüberschrift 
„Ausgestaltung der Förderbedingungen“ dargelegt, die Phasing-Out-Kulisse im Vergleich zur end-
gültigen Abgrenzung eine höhere Bedeutung hat.17 Der Blick auf die beiden aufeinanderfolgenden 
Jahre 2018 und 2019 ermöglicht es, den Systemwechsel, der mit der Neuabgrenzung verbunden 
war, sowohl bzgl. der in der Zielkulisse befindlichen Fläche (vgl. Tabelle 6) als auch der tatsächlich 
geförderten Fläche (vgl. Tabelle 8) gegenüberzustellen. Datenbasis für diesen Arbeitsschritt bilden 
die folgend gelisteten Datensätze:  

• InVeKoS-Datensätze sowie InVeKoS-GIS (Schlaggeometrien) aller Betriebe in Hessen,  

• Der jahresaktuelle schlagbezogene Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) mit den Nutzcodes 
für die angebauten Fruchtarten/Nutzungen für alle Betriebe inklusive der teilschlagbezogenen 
Kennung von bewirtschafteten Flächen in der jeweiligen AGZ-Förderkulisse, 

• Geometrien der FFH-, Vogelschutz- (2015) und Naturschutzgebiete (2014) (BfN, 2015),  

• Listen der förderfähigen Gemarkungen für die AGZ in 2018 (Altkulisse) und 2019 (Neuabgren-
zung) sowie für die Phasing-Out-Gebiete, 

• Listen der förderfähigen Nutzcodes zur Eintragung in den Flächennutzungsnachweis, 

• Förderdaten auf Betriebsebene zu den Antragsstellern der AGZ 2018 und 2019, inklusive Anga-
ben zur Auszahlungshöhe differenziert nach LF, AF und DGL. Aus diesen von der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) gelieferten Daten aller Antragsteller wurden dann für 
die Auswertungen die geförderten Betriebe selektiert.  

• Schlag- und betriebsbezogene Förderdaten des Ökologischen Landbaus.  

                                                      
14  Die Daten für die Jahre 2007 und 2008 wurden im Rahmen der vorhergehenden Evaluationsprojekte nicht abgerufen. Sie 

bleiben in der Darstellung unberücksichtigt.  
15  Basisjahr 2019. 
16  Unter Berücksichtigung der für die AGZ-Zahlung zulässigen Nutzcodes. 
17  Die Regel, nach der ab einer EMZ >30 nur Zahlungen für HFF geleistet werden, gilt in der Phasing-Out-Kulisse nicht.  
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In den betrieblichen InVeKoS-Daten und den Förderdaten sind die Personen-IDs pseudonymisiert. 
In einem GIS können die betrieblichen Informationen mit weiteren räumlichen Merkmalen kombi-
niert werden. Dazu gehören z. B. die räumlichen Grenzen von naturschutzfachlichen Schutzgebie-
ten und administrative Einheiten. Auf dieser Grundlage wurden betriebliche Informationen aus 
den InVeKoS- und Förderdaten für verschiedene räumliche Einheiten aggregiert ausgewertet.  

Die verwendeten InVeKoS-Daten bilden alle hessischen Betriebe ab, die einen Flächennutzungs-
nachweis abgeben. Dies sind alle Betriebe, die Direktzahlungen erhalten. Die oben angeführten 
Förderdaten der AGZ 2018 und 2019 bilden alle in diesen Jahren geförderten Betriebe ab. Damit 
wird gleichermaßen die Gesamtheit aller durch die AGZ geförderten und nicht-geförderten Be-
triebe abgebildet. Der klassische Vergleich geförderter und nicht-geförderter Betriebe ist demnach 
zulässig. 

Die FNN werden von den Betrieben jährlich zusammen mit dem Agrarantrag abgegeben. Die Da-
tenerhebung im FNN weicht von der Erfassungsmethodik der Offizialstatistik ab, wie z. B. der Bo-
dennutzungserhebung oder der drei- bis vierjährig erfolgenden Agrarstrukturerhebung (ASE). Hie-
rin begründen sich Abweichungen bspw. zu den Nutzungsumfängen der unterschiedlichen 
Datenquellen. 

Bei der Auswertung der Betriebsdaten wurde auf eine Berücksichtigung von geförderten AGZ-
Flächen außerhalb der Landesgrenzen verzichtet, da entsprechende Datensätze, insbesondere die 
des InVeKoS der Bundesländer außerhalb der 5-Länder-Evaluation, nicht zur Verfügung standen.  

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die verwendeten Grünlanddefinitionen in dieser Studie. Wird 
nicht explizit darauf hingewiesen, werden DGL-Flächen betrachtet, die in den dargestellten Zeit-
fenstern entsprechend den Vorgaben für die AGZ förderfähig waren. Zum Grünland werden ent-
sprechend der Definition für die Basiszahlungen alle gemähten oder beweideten Flächen gezählt, 
auf denen für mindestens fünf Jahre kein Fruchtfolgewechsel stattgefunden hat und die Futter-
pflanzen jeglicher Art enthalten. Dazu zählen auch Heiden, Magerrasen und sporadisch genutzte 
Biotoppflegeflächen, sofern sie AGZ-förderfähig sind. Grundsatz der AGZ ist es, ausschließlich DGL-
Flächen zu fördern, die sich in der Produktion befinden. Demnach sind alle Nutzcodes ausgeschlos-
sen, die mit Produktionsaufgabe oder Aus-der-Produktionsnahme einhergehen (vgl. Tabelle 4).  
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Tabelle 4: Grünland-Definitionen in der AGZ-Studie 

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

3 Rahmenbedingungen und Inanspruchnahme der AGZ  

Die Interventionslogik der hessischen AGZ aus dem Jahr 2019 nennt als Ziel die Erhaltung einer 
vielseitigen und für Hessen typischen Kulturlandschaft. Hierdurch soll wiederum eine günstige Wir-
kung für die biologische Vielfalt erreicht werden. Der positive Beitrag wird insbesondere für land-
schaftsprägende, für eine intensive Nutzung weniger geeignete Grünlandstandorte in den Mittel-
gebirgslagen erwartet. 

Die Entwicklung der LF und insbesondere des Dauergrünlands wird von einer ganzen Reihe von 
administrativen Faktoren beeinflusst (Abbildung 1). Sie erschweren die Interpretation von Zeitrei-
hen zur Flächenentwicklung im Hinblick auf ihre Ursächlichkeit, da zwar Korrelationen hergeleitet, 
aber Kausalitäten nicht zwingend belegt werden können. Die gelisteten Regelungen finden ihren 
Ursprung sowohl im EU-, Bundes- als auch Landesrecht und wirken entweder direkt auf den Grün-
landerhalt und/oder auf die Wirtschaftlichkeit der Grünlandnutzung und somit indirekt auf den 
Grünlanderhalt. Daraus resultiert, dass die Isolierung und Quantifizierung einer möglichen AGZ-
Wirkung auf die Grünlanderhaltung in diesem Regelungsumfeld kaum möglich sind. Der Effekt der 
AGZ wird folglich argumentativ in Form einer Kausalbewertung hergeleitet.  
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Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Grünlandentwicklung  

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

Augenmerk wird, wie unter den leitenden Fragestellungen in Kapitel 2.1 dargelegt, auf vergleich-
bare Regelungsinhalte zum DGL-Schutz durch AGZ und den Greening-Standard zum DGL-Erhalt ge-
legt. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere die Ausnahmeregelungen des GLöZ-Standards 
und ihr Grünlandverlust-Potenzial betrachtet, um vor diesem Hintergrund die Relevanz der AGZ 
einzuschätzen.  

Folgendes Grünland unterliegt nicht der Dauergrünlanderhaltung nach dem Greening:  

• Grünland in Betrieben des Ökologischen Landbaus (green by definition);  

• Grünland in Betrieben, die unter die Kleinerzeugerregelung18 fallen (green per definition);  

• Grünland in Betrieben, die keine Greening-Prämie beantragen oder aus anderen Gründen keine 
Direktzahlungen erhalten. 

3.1 Flächenentwicklung in Hessen 

Um das Förderziel der AGZ, nämlich den DGL-Erhalt, einordnen zu können, ist es im ersten Schritt 
zielführend, die landwirtschaftliche Flächenentwicklung in Hessen insgesamt zu betrachten. Diese 
ist für DGL und AF der Abbildung 2 zu entnehmen. Die Darstellung basiert auf dem Betriebssitz-
prinzip: Es werden Flächen landwirtschaftlicher Betriebe mit Betriebssitz in Hessen erfasst. Im 

                                                      
18  Es bestand 2015 deutschlandweit für Landwirt:innen die Möglichkeit, sich an der Kleinerzeugerregelung zu beteiligen. 

Hierbei werden die Direktzahlungen einzelbetrieblich auf insgesamt maximal 1.250 Euro begrenzt. Kleinerzeuger:innen 
sind von den Cross-Compliance- und Greening-Auflagen befreit. Die fachrechtlichen Vorschriften sind einzuhalten.  

2004
Reform der GAP
Entkopplung: Vergabe von Zahlungsansprüchen 
durch Nachweis von AF u. DGL -> Zuwachs 
gemeldeter (DGL) Flächen

2007 – 2013
Grünland in Cross Compliance geregelt. Max. 5% 
DGL-Verlust im Land, danach Regelung auf 
einzelbetrieblicher Ebene

2014 – 2020
Grünlanderhalt Bestandteil des Greenings. 
Max. 5 % DGL-Verlust zur Referenz 2012 auf 
Landesebene  -> danach Regelung auf 
einzelbetrieblicher Ebene (Umbruchgenehmigung 
und Ersatzflächen) -> DGL-Erhalt

2015
Anpassung der Grünlanddefinition im Rahmen der 
Direktzahlungsreglungen: Einbeziehung von lokalen 
Praktiken, wie z.B. Heiden -> Zuwachs der 
gemeldeten Flächen

2015
Neue Auslegung der DGL Definition: 5 Jahre 
Ackerfutter oder Brache führen zum DGL-Status der 
Flächen -> Zuwachs der DGL-Flächen denkbar. 

2000 
AUKM Bestandteil des ELER: Verbot des DGL-
Umbruchs als Nebenbedingung einiger AUKM 
-> DGL Erhalt.
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Gegensatz zum Belegenheitsprinzip erfasst das Betriebssitzprinzip auch Flächen der Bewirtschaf-
ter:innen außerhalb von Hessen. Hessische Flächen von Betrieben mit Sitz außerhalb von Hessen 
bleiben dagegen unberücksichtigt. Für die Einordnung der Flächenentwicklung der in Hessen gele-
genen Flächen entstehen also Unschärfen. Auf den Kompromiss muss für die lange Zeitreihe ein-
gegangen werden, da die agrarstatistischen Daten nach dem Belegenheitsprinzip nicht in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung stehen.19 Der Betrachtungszeitraum ist an den eingangs 
genannten bereits langjährigen Zeitraum der AGZ angelehnt: beginnend mit dem Jahr 1971, also 
vor Einführung des Bergbauernprogramms, und endend mit dem Jahr 2019 als letztem Jahr mit zur 
Verfügung stehenden statistischen Daten.  

Der Verlust der LF beläuft sich in der knapp 50-jährigen Betrachtung auf rd. 10 Prozentpunkte oder 
rd. 84.000 ha (1971: 850.600 ha LF). Während die Ackerfläche (2017: 531.500 ha AF) um zwölf Pro-
zentpunkte rückläufig war, fällt der Verlust an Grünland (1971: 306.200 ha DGL) mit vier Prozent-
punkten oder knapp 13.000 ha moderat aus. Der in der Zeitreihe geringste DGL-Wert fällt mit 
knapp 252.000 ha auf das Jahr 1989. Im Jahr 1993 ist ein deutlicher Anstieg des DGL zu verzeich-
nen. Es ist das erste Jahr, in dem in Hessen die ersten EU-kofinanzierten Agrarumweltmaßnahmen 
nach VO (EWG) Nr. 2078/92 angeboten wurden. Weiterhin spiegelt sich die Einführung der Direkt-
zahlungen ab 2004 wider, DGL wird verstärkt gemeldet. Ab 2010 zeigt sich eine weniger eindeutige 
Entwicklung des DGL-Umfangs, sie ist von jährlichen Schwankungen zwischen (deutlichem) Verlust 
und Wiederanstieg der DGL-Fläche geprägt. 

Abbildung 2: Flächenentwicklung in Hessen 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Bodennutzungserhebung Hessen, div. Jahrgänge.  

                                                      
19  InVeKoS-GIS-Daten, die eine vergleichbare Zuordnung erlauben, standen erst ab 2005 zur Verfügung. 
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Seit dem Jahr 2005, mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2008, liegen der Evaluation GIS-basierte 
InVeKoS-Daten aus Hessen vor. Die Angaben in Tabelle 5 berücksichtigen in Hessen gelegene Flä-
chen unabhängig vom Betriebssitz der Antragsteller:in. Die InVeKoS-Daten belegen eine Zunahme 
des DGL im Betrachtungszeitraum. Während bis 2010 der DGL-Umfang sowohl absolut als auch 
anteilig an der LF leicht rückläufig war, ist seit 2010 ein Wachstum zu verzeichnen. Damit weist 
Hessen im Vergleich zur Mehrheit der ehemaligen westdeutschen Bundesländer im Hinblick auf 
die Grünlandentwicklung einen gegenläufigen Trend auf.  

Tabelle 5: Flächenentwicklung 2005 bis 2019 in Hessen auf Basis von InVeKoS-Daten  

 

Quelle:  Eigene Darstellung und Auswertung auf Basis der InVeKoS-Daten, Daten 2007 und 2008 nicht vorliegend. 

Die Flächenentwicklung innerhalb und außerhalb von benachteiligten Gebieten wiederum auf Ba-
sis der Agrarstrukturerhebung (ASE) untersuchte Dickel in der letzten Förderperiode (Dickel, 
2010b; Grajewski et al., 2018). Diese Auswertungen zeigten, dass im Zeitraum 1999 bis 2007 in 
Hessen insgesamt ein Grünlandzuwachs im Umfang von 7.760 ha oder rd. 7 % zu verzeichnen war. 
In den benachteiligten Gebieten fiel der relative Zuwachs mit 6,3 % zwar geringer aus als in den 
nicht-benachteiligten Gebieten (10,4 %). Die absolute Zunahme im benachteiligten Gebiet ist mit 
rd. 12.500 ha jedoch um rd. 4.700 ha höher als außerhalb. Ein Unterschied des relativen Rückgangs 
zwischen benachteiligten und nicht-benachteiligten Gebieten war nicht zu verzeichnen. Während 
in den nicht-benachteiligten Gebieten der DGL-Anteil der Betriebe an der LF knapp 22 % (2007) 
betrug, waren es in den stark DGL-dominierten benachteiligten Gebieten 51 %. Deutlich wahr-
nehmbar war im Betrachtungszeitraum der Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe. In Hessen 
betrug dieser ein knappes Viertel mit einem geringfügig stärkeren relativen Rückgang von zwei 
Prozentpunkten in den benachteiligten Gebieten. Zusammenfassend kommt Dickel (2010a) zu dem 
Ergebnis, dass trotz nicht vollständiger Kompensation der Einkommensnachteile durch die AGZ die 
Bewirtschaftung der Flächen – ggf. auch durch Flächenübergang an andere Bewirtschafter:in-
nen – in den benachteiligten Gebieten aufrechterhalten wurde. 

Die Abbildungen 3 und 4 stellen die Flächenentwicklung von Dauergrünland und Ackerflächen im 
gesamten Bundesland sowie innerhalb und außerhalb der AGZ-Kulisse dar. Die Auswertung orien-
tiert sich an den Gemarkungen, die innerhalb bzw. außerhalb der Förderkulisse liegen. Wie für die 
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obige Darstellung (vgl. Tabelle 5) erfolgt die Auswertung auf Grundlage der InVeKoS-GIS-Daten. Es 
zeigt sich, dass die relative Veränderung der LF zur Basis 2005 innerhalb und außerhalb der AGZ-
Kulisse identisch ist. Innerhalb und außerhalb der Kulisse werden zur Basis 2005 in 2018 weiterhin 
99,8 % bewirtschaftet. Die jährlichen Schwankungen finden im Nachkommastellenbereich statt. 
Der Verlust an Ackerflächen beläuft sich für den Betrachtungszeitpunkt innerhalb und außerhalb 
der AGZ-Kulisse auf rd. drei Prozentpunkte20, außerhalb der Kulisse beträgt der Verlust rd. 9.200 ha, 
innerhalb rd. 6.200 ha. Im Gegenzug nimmt sowohl der DGL-Anteil an der LF als auch die absolute 
Fläche zu. Innerhalb der AGZ-Kulisse steigt der DGL-Anteil an der LF zur Basis 2005 um 2,7 Punkte 
oder rd. 9.100 ha, außerhalb der Kulisse um 4 % oder rd. 3.100 ha.21 

Abbildung 3: Flächenentwicklung des Dauergrünlands im Zeitverlauf 

 

Quelle:  Eigene Darstellung und Auswertung auf Basis von InVeKoS-Daten und AGZ-Förderkulisse, Daten 2007 und 2008 
nicht vorliegend. 

                                                      
20  Innerhalb der AGZ-Kulisse drei Prozentpunkte, außerhalb 3,2.  
21  Veränderung der Ackerfutterfläche (ohne Mais) 2005 im Vergleich zu 2018: innerhalb der AGZ-Kulisse plus 498 ha, au-

ßerhalb 9.562 ha.  
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Abbildung 4:  Flächenentwicklung des Ackerlandes im Zeitverlauf 

 

Quelle:  Eigene Darstellung und Auswertung auf Basis von InVeKoS-Daten und AGZ-Förderkulisse, Daten 2007 und 2008 
nicht vorliegend. 

3.2 Rahmenbedingungen – Vorgaben zum DGL-Erhalt  

Ab 2015 nehmen die Greening-Regelungen der 1. Säule eine besondere Bedeutung für die Grün-
landerhaltung ein. Diese werden in Abbildung 5 dargestellt. Neben dem quantitativen Dauergrün-
landschutz, nach dem der Umfang der DGL eines Betriebes summarisch konstant bleiben muss, 
besteht zusätzlich in FFH-Gebieten qualitativer DGL-Schutz, nach dem das Pflügen des DGL in den 
FFH-Gebieten untersagt ist. Ferner ergaben sich aus der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnah-
men (AUKM) in der vorhergehenden Förderperiode 2007 bis 2014 Rücksichtnahmepflichten bzgl. 
des DGL. Die Teilnahme an den AUKM enthielt den gesamtbetrieblichen Grünlanderhalt als Basis-
auflage22 (Reiter et al., 2016).  

                                                      
22  Ausnahme B7-Weinbau in Steillagen. Nicht mehr Basisauflage im Rahmen des HALM. 
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Abbildung 5: Greening-Regelungen zur Erhaltung von Dauergrünland 

 

Quelle: Eigene Darstellung.  

Die in den AGZ-Kulissen gelegenen Flächenumfänge sind differenziert nach Ackerfläche und Dau-
ergrünland sowie nach Schutzkategorie der Tabelle 6 zu entnehmen. Die Tabelle weist die in der 
Zielkulisse gelegene Fläche vor und nach der Neuabgrenzung aus.  

Mit rd. 229.000 ha befinden sich in 2018 rd. 74 % des DGL in der AGZ-Kulisse. Der Anteil erhöht 
sich für das Jahr 2019 nach Neuabgrenzung und unter Berücksichtigung der Phasing-Out-DGL-
Flächen leicht auf rd. 76 % (234.123 ha, vgl. Tabelle 6). 

87.000 ha (2018) der in der AGZ-Kulisse liegenden LF liegt gleichzeitig auch in Natura-2000-Gebie-
ten. Rund 66.000 ha sind davon DGL. Die FFH-Fläche als Teilmenge der Natura-2000-Gebiete um-
fasst rd. ein Drittel (27.600 ha), hiervon wiederum 25.500 ha DGL. Das DGL in der FFH-Kulisse un-
terliegt neben dem qualitativen auch einem quantitativen DGL-Schutz, sofern Greening-Zahlungen 
für die Flächen beantragt werden. Analog gilt die Aussage für die in Tabelle 6 dargestellten Förder-
kulisse des Jahres 2019. Hiernach befinden sich rd. 20.000 ha FFH-Dauergrünland in der neu abge-
grenzten Kulisse und rd. 6.400 ha in der Phasing-Out-Kulisse. 

Erstes Zwischenfazit ist, dass für gleichzeitig in der AGZ- und der FFH-Kulisse liegende DGL-Flächen 
(27.609 ha) durch die AGZ-Förderung kein zusätzlicher quantitativer oder qualitativer DGL-Schutz 
induziert wird, wenn für die DGL-Flächen die Greening-Zahlung zum Grünlanderhalt gewährt wird. 
Im folgenden Kapitel 3.3 wird dieser weitere Flächenumfang spezifiziert.  

DGL innerhalb von FFH-Gebieten DGL außerhalb von FFH-Gebieten

DGL vor dem 1.1.2015 
vorhanden

umweltsensibles DGL „neues“ normales DGL

Absolutes 
Umwandlungs- und 

Pflugverbot

Umwandlung mit Genehmigung möglich

DGL vor dem 1.1.2015 
vorhanden

„altes“ normales DGL

Ersatzgrünland i.d.R. 
erforderlich

Ersatzgrünland nicht 
erforderlich

GL durch 
AUKM 

entstanden

AckerStatus
bleibt erhalten

Dauergrünland

DGL nach dem 1.1.2015 
entstanden
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Tabelle 6: Relevante Schutzgebiete in der AGZ-Förderkulisse 2018 und 2019  

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen. 

3.3 Inanspruchnahme der AGZ  

Für die Umsetzung der AGZ waren zum Programmstart (Programmversion 1.5) 90,7 Mio. Euro für 
den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehen. Mit dem ersten Änderungsantrag (Programmversion 2.0) 
wurde dieser Betrag auf 135,6 Mio. Euro erhöht.  

Tabelle 7 gibt die Monitoringangaben im Rahmen der jährlichen Durchführungsberichte wieder. 
Das Jahr 2016 stellt in der Zeitreihe eine Ausnahme dar. Wegen der in diesem Jahr sehr geringen 
Milchpreise wurde eine Sonderzahlung ausgeschüttet, die im Rahmen der AGZ abgewickelt wurde. 
Aus den Daten der dann folgenden Jahre wird ersichtlich, dass trotz steigender Förderfläche die 
verausgabten Mittel nahezu konstant bleiben. Die Schwankungsbreite ist durch die in der RL dar-
gelegten Minimal- und Maximalwerte begrenzt (vgl. Tabelle 2). Die durchschnittliche Zahlung je 
Hektar (ha) betrug in 2017: 55,6 Euro/ha (2018: 57,5 Euro/ha, 2019: 53,7 Euro/ha). Die durch-
schnittlichen Förderbeträge je Betrieb und Jahr betrugen in 2017: 1.848 Euro, 2018: 1.892 Euro 
und 2019: 1.687 Euro.  
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Tabelle 7: Inanspruchnahme der AGZ-Förderung und verausgabte Fördermittel 

 

Quelle: Angaben der jährlichen Durchführungsberichte 2015 bis 2020.  

Tabelle 8 ermöglicht auf der Grundlage der InVeKoS-Daten einen weiteren Blick auf die Flächen der 
geförderten Betriebe. Die Daten sind nur bedingt mit dem Monitoring aus Tabelle 7 vergleichbar. 
Unberücksichtigt bleibt in der Darstellung bspw. der (geringe) Umfang an Kürzungen infolge von 
Sanktionen oder Säumnisabschläge durch verspätete Antragstellung, da diese ohne Flächenbezug, 
sondern pauschal je Antragsteller:in erfolgen.  

In 2018 erhielten rd. 62,5 % der hessischen Betriebe23 AGZ-Förderung. Der Anteil des geförderten 
DGL am gesamten DGL im Land24 betrug mit rd. 219.000 ha knapp 71 % des im InVeKoS erfassten 
DGL (2018: 309.324 ha; vgl. Tabelle 5). In 2019 erhöht sich der Umfang der geförderten Fläche um 
rd. 10.700 ha LF. Der Umfang des geförderten Grünlands als auch der der Ackerfläche wächst 
gleichermaßen um rd. knapp 4.900 ha.25 Infolge der besonderen Förderbedingungen in den Pha-
sing-Out-Gebieten, in denen die alleinige Förderung von HFF ab einer EMZ von 30 nicht gilt, fällt 
der Anteil des geförderten DGL an der geförderten LF mit rd. 42 % geringer aus (Altkulisse: 68 %, 
Neuabgrenzung 86 %). 

Knapp 8.000 Betriebe wurden in 2019 in der neu abgegrenzten Kulisse begünstigt, rd. 4.800 in den 
Phasing-Out-Gebieten.26 Während der Anteil der geförderten Betriebe, die DGL bewirtschaften, so-
wohl in der Altkulisse (2018) als auch in der neuen Kulisse mit 99 % bzw. 96 % sehr hoch ist, beträgt 
er in der Phasing-Out-Kulisse nur 90 %. Der vergleichsweise geringe Anteil begründet sich in der 
Erweiterung des Förderspektrums auf nahezu alle Ackerkulturen, sodass auch (reine) Marktfrucht-
betriebe und Dauerkulturbetriebe die Förderung beanspruchen können.27  

Mit zu vernachlässigendem Unterschied im Nachkommabereich zwischen Alt- und Neukulisse wird 
mit rd. 96 % das in der jeweiligen Kulisse gelegenen DGL gefördert. Gleiches gilt für den durch AGZ 
geförderten DGL-Anteil in den Natura-2000-Gebieten, in denen der Grünlandumbruch nochmals 

                                                      
23  Basiswert hessischer Agrarstatistik in Tsd. 15,9 Betriebe.  
24  2018: 298.700 ha DGL (Quelle: Bodennutzunghaupterhebung). 
25  Differenz resultiert in der Zunahme der Dauerkulturflächen. 
26  Bruttoangaben mit Doppelzählungen.  
27  Differenz aus geförderter LF (2019) und Dauergrünland- plus Ackerfläche (2019) wird weitgehend durch Dauerkulturen 

abgedeckt.  
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unter besonderen Vorbehalten steht. Der Umfang des mit AGZ geförderten DGL in Natura-2000-
Gebieten beträgt in 2018 rd. 63.800 ha. Dies entspricht rd. 30 % des durch AGZ erreichten DGL. In 
2019 reduziert sich diese Fläche in der Neukulisse auf 55.100 ha DGL, wird jedoch durch die Pha-
sing-Out-Gebiete kompensiert und beläuft sich in der Summe auf rd. 64.500 ha. In den FFH-
Gebieten (als Teilmenge der Natura-2000-Gebiete), in denen zusätzliche Regelungen zur Grünlan-
derhaltung gelten (umweltsensibles Grünland mit Narbenumbruchverbot), wurden rd. 24.400 ha 
Grünland in 2018 gefördert, der Wert bleibt unter Berücksichtigung des Phasing-Out in 2019 mit 
24.800 ha nahezu konstant.  

Tabelle 8: Inanspruchnahme der AGZ-Förderung nach Flächennutzung und Gebietsstatus  

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen und teilschlagbezogener 
Kennung von bewirtschafteten Flächen in der AGZ-Förderkulisse.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Inanspruchnahme der AGZ ist gemessen an der poten-
ziell förderfähigen Fläche sehr hoch (über 90 %). Das gilt auch für eine separate Betrachtung des 
Grünlands.  

Mit knapp 30 % in 2018 bzw. rd. 32 % in 2019 lag ein wesentlicher Anteil des AGZ-geförderten 
Grünlands in Natura-2000-Gebieten; rd. 11 % des geförderten DGL liegen in FFH-Gebieten (vgl. Ta-
belle 8). Auf diesen Flächen greifen zusätzlich die Schutzgebietsbestimmungen zur Grünlanderhal-
tung, sei es über geltende Schutzgebietsverordnungen oder über die Greening-Regelungen. Ange-
passte Bewirtschaftungsintensitäten des DGL, insbesondere für FFH-Flächen, werden jedoch nicht 
per se über die DGL-Erhaltungsauflagen gewährt – wie in Kapitel 4 des vorliegenden Berichts her-
geleitet wird.  
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3.4 Zwischenfazit  

Aus den bisherigen Darstellungen lässt sich ableiten, dass die Ausgleichszulage nicht als einzige 
Erklärende für die Entwicklung des Grünlandumfangs oder für den Dauergrünlanderhalt in benach-
teiligten Gebieten und außerhalb herangezogen werden kann. Bei der Bewertung der AGZ ist (1) 
zu berücksichtigen, dass ab Jahr 2015 die Dauergrünlanderhaltungsverpflichtung über das Gree-
ning greift. Weiterhin wurden (2) in den letzten Jahren die aus Grünland und Acker entstandenen 
Zahlungsansprüche in ihrer Zahlungshöhte angepasst und die Flächenzahlungen zwischen den Bun-
desländern angeglichen. Durch Anpassung der aus Acker und aus Grünland hervorgegangen Zah-
lungsansprüche wurde c. p. die relative Vorzüglichkeit des Grünlands zur Referenz der Nichtnut-
zung gestärkt. Auch überlagert sich (3) ein erheblicher Teil der Natura-2000-Gebietskulisse mit der 
der benachteiligten Gebiete. Schon durch die Natura-2000-Gebietsausweisung ergibt sich ein for-
maler Schutzstatus für das Dauergrünland.  

4 Bedeutung von Grünland für die biologische Vielfalt  

Das Grünland nimmt aufgrund seiner Multifunktionalität einen großen Stellenwert in der mittel-
europäischen Kulturlandschaft ein. Im Gegensatz zur Mehrheit der anderen Bundesländer, die 
deutliche Grünlandverluste aufweisen, zeichnet sich Hessen durch einen relativ konstanten Grün-
landanteil an der LF aus (vgl. Abbildung 2). Die Entwicklung des DGL-Umfangs ist jedoch kein hin-
reichender Biodiversitätsindikator. Er wird erst aussagekräftig, wenn zusätzlich Aussagen zur Qua-
lität des Grünlands herangezogen werden.28 So gelten heute alle artenreichen Grünländer als 
gefährdet (vgl. Tabelle 9). 

Der Rückgang des HNV-Wertes verteilt sich ungleich auf Landwirtschaftsflächen und Landschafts-
elemente: Der bundesweite Trend wird durch stärkeren Rückgang von HNV-Flächen (16,8 %) als 
von HNV-Elementen (3,5 %) bestimmt, wovon vor allem Ackerland und Brachen, aber auch Grün-
land betroffen sind (Fuchs, 2018 zit. in Sander und Franz, 2019). Sander und Franz (ebenda) erläu-
tern zur jüngeren Entwicklung des HNV-Grünlands in Hessen, dass zwischen 2009 und 2013 ein 
Verlust zu verzeichnen war, nach 2013 der HNV-Grünlandanteil aber wieder leicht zugenommen 
hat. Tabelle 9 bildet die Erhaltungszustände ausgewählter Lebensraumtypen in Hessen ab. Die Dar-
stellung für Hessen beruht auf Kartierungsergebnissen der FENA und stellt den Stand der Jahre 
2013 und 2014 dar. Tabelle 9 ist zu entnehmen, dass sich parallel zum Rückgang des Verlusts des 
HNV-Grünlands auch die Erhaltungszustände der FFH-Grünlandlebensraumtypen verschlechtern. 

Zur Erhaltung einer hohen floristischen und häufig daran gebundenen faunistischen Artenvielfalt 
im Grünland ist neben einer moderaten Düngung bis hin zum vollständigen Verzicht 

                                                      
28  Indikator zur Bewertung der ökologischen Qualität von Flächen ist der HNV-Wert oder HNV-Indikator. HNV I: äußerst 

hoher Naturwert, HNV II: sehr hoher Naturwert, HNV III: mäßig hoher Naturwert.  
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(zusammenfassend in: Schumacher, 2013) die Pflege der Grünlandnarbe entscheidend. Neuansaa-
ten oder Nachsaaten auf Wiesen und Weiden umfassen häufig lediglich Weidelgras-Sorten, je nach 
Standort und Nutzung zwei bis vier weitere Grassorten sowie Rot- und/oder Weißklee. Studien in 
105 Grünländern (Gossner et al., 2016) kommen zu dem Ergebnis, dass bereits moderate Steige-
rungen der Nutzungsintensität zu einer biologischen Vereinheitlichung (Verlust der β-Diversität29) 
von Mikroben-, Pflanzen- und Tiergruppen in einem Landschaftsausschnitt führen (im Boden und 
oberirdisch). Zusätzlich müssen für einen Teil der in Tabelle 9 aufgeführten Lebensraumtypen (LRT) 
eine spezifische Bewirtschaftung mit Weidetieren, regelmäßige Entbuschungen und/oder andere 
Eingriffe, die im Regelfall über den Vertragsnaturschutz und punktuelle Eingriffe mit Hilfe investiver 
Naturschutzprojekte erfolgen, sichergestellt werden.  

Vereinfachend gilt für die Bewirtschaftung von Grünland wie auch im Ackerbau: Je intensiver die 
Nutzung, desto geringer ist die Artenvielfalt. Messbar positive Biodiversitätseffekte erfordern im 
Regelfall Bewirtschaftungsintensitäten, die deutlich unter der durchschnittlichen Nutzungsintensi-
tät einer gewinnorientierten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung liegen. Dies gilt auch für Stand-
orte mit geringer landwirtschaftlicher Vergleichszahl, da die vorherrschenden natürlichen Stand-
ortbedingungen durch ertragssteigernde und -sichernde Produktionsfaktoren wie Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel zumindest teilweise ausgeglichen werden können und/oder flächenunabhän-
gige Produktionssysteme Alternativen bieten.  

                                                      
29  Die Beta-Diversität ist ein Maß für den Unterschied in der Artenvielfalt zwischen verschiedenen räumlich in einer Land-

schaft verteilten Lebensgemeinschaften. Maß der ökologischen Vielfalt ist hier in erster Linie die jeweilige Artenzahl. Je 
weniger Arten die Lebensräume gemeinsam haben, desto größer ist die Beta-Diversität. 
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Tabelle 9: Erhaltungszustand ausgewählter FFH-Lebensraumtypen in Hessen 
im Vergleich zum Bundestrend (DE) 

 
Angaben für Hessen von FENA mit Stand 2013 /2014.   

Quelle:  Sander und Franz (2019). 

Mit 21 % ist der Anteil des Natura 2000-Netzwerkes an der hessischen Landesfläche im Bundes-
vergleich hoch. Die LF in den Natura 2000-Gebieten umfasst im Jahr 2017 ca. 118.100 ha, davon 
überwiegend Grünland. Rund drei Viertel der Natura-2000-Fläche befand sich in der AGZ-Kulisse, 
die bis 2018 galt.  

In ihrem Evaluationsbericht zum Schwerpunktbereich 4A – Biologische Vielfalt, in dem die Biodiver-
sitätswirkung der Fördertatbestände des hessischen ELER bewertet wird, kommen Sander und 
Franz (2019) zu dem Ergebnis, dass die mit einem prioritärem Biodiversitätsziel belegte AGZ keinen 
Wirkungsbeitrag erbringt. Im Vergleich zu den ebenfalls mit Ziel versehenen Flächenmaßnahmen, 
nämlich dem Ökologischen Landbau und den Vielfältigen Kulturen im Ackerbau, schneidet die AGZ 
damit am schlechtesten ab. Erläuternd führen die Autor:innen aus, dass die AGZ insofern einen 
Sonderfall der Flächenförderung darstellt, als dass keine biodiversitätsrelevanten Bewirtschaf-
tungsauflagen vorgesehen sind.  

Auch wird im dem vorgenannten Bericht dargelegt, dass in der Vergangenheit keine positive Trend-
wende der Entwicklung im Natura-2000-Netz in Hessen erzielt wurde. Besondere Defizite diagnos-
tizieren die Autor:innen für Ackerlandschaften, aber auch für die Grünland-Lebensraumtypen und 
-Arten. Ihr Fazit ist, dass die hoheitlichen und freiwilligen Schutzansätze, zu denen auch die AGZ 
gehört, nicht hinreichend sind, um die FFH-LRT in hoher Qualität zu erhalten.  
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Aus diesem Ergebnis kann wiederum geschlussfolgert werden, dass die Situation gleichermaßen 
für die Natura-2000-Flächen innerhalb als auch außerhalb der AGZ-Kulisse nicht zufriedenstellend 
ist.  

Die Förderung des Ökologischen Landbaus wird in Hessen landesweit im Acker- und Grünland so-
wie für Gemüse und Dauerkulturen angeboten. Die Förderkonditionen entsprechen der Nationalen 
Rahmenregelung bzw. der EU-Ökolandbau-Verordnung (VO (EG) Nr. 843/2007) mit dem Zusatz für 
Dauergrünland, dass im jeweiligen Verpflichtungsjahr ein Viehbesatz von mindestens 0,3 RGV/ha 
(Raufutter fressende Großvieheinheiten je Hektar Dauergrünland) eingehalten werden muss 
(HALM-RL, 2017). Die ökologisch bewirtschaftete LF in Hessen betrug in 2017 rd. 93.000 ha mit 
steigender Tendenz. Damit wurden 12,1 % der hessischen LF ökologisch bewirtschaftet, 6,3 % des 
Ackerlandes und gut ein Viertel des DGL. Von der in 2018 durch die AGZ geförderten DGL-Fläche 
im Umfang von rd. 219.000 ha wurden rd. 56.600 ha ökologisch bewirtschaftet.  

Zahlreiche Studien bescheinigen dem Ökologischen Landbau im Vergleich zu einer konventionellen 
Referenznutzung – insbesondere auf Ackerflächen – eine deutlich positivere Wirkung auf (fast alle) 
Arten und Lebensgemeinschaften. Floristische Ergebnisse, wie die einer repräsentativen und sta-
tistisch gesicherten Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen im Grünland, liegen für Hessen nicht 
vor. Da die Förderkonditionen des Ökologischen Landbaus denen von Hessen entsprechen und in 
Teilen auch die Standorteigenschaften in den beiden Nachbarbundesländern einen hohen Grad an 
Vergleichbarkeit aufweisen, sind die Ergebnisse zumindest in der Tendenz übertragbar. Die Ergeb-
nisse aus Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die Vielfalt der Flora auf ökologisch bewirtschafteten 
Flächen im Vergleich zu Referenzflächen erhöht ist (König et al., 2018; Werking-Radtke und König, 
2014). So ist u. a. die mittlere Artenanzahl von krautigen Pflanzen und wertgebenden Magerkeits-
anzeigern auf den ökologisch bewirtschafteten Flächen doppelt so hoch wie auf den Kontrollflä-
chen. Ebenso ist der mittlere Deckungsgrad der genannten Pflanzen auf den ökologisch bewirt-
schafteten Flächen signifikant höher. Insgesamt liegen die naturschutzfachlichen Kennwerte für 
Grünlandflächen des Ökolandbaus damit leicht, aber häufig signifikant über denen von konventio-
nell bewirtschafteten Flächen.  

Die vorgenannten Ausführungen lassen den Schluss zu, dass die höheren naturschutzfachlichen 
Kennwerte auf den ökologisch bewirtschafteten Flächen in der AGZ-Kulisse primär auf die ökologi-
sche Wirtschaftsweise zurückzuführen sind. Dies gilt insbesondere, da die AGZ-Förderung nicht mit 
biodiversitätsrelevanten Bewirtschaftungsauflagen verbunden ist.  

Die Interventionslogik der AGZ zielt weiterhin darauf ab, dass die mit der Förderung einhergehende 
agrarstrukturell-konservierende Wirkung indirekt Einfluss auf die biologische Vielfalt hat. Aus Sicht 
der Evaluation ist einordnend zu sagen, dass dieser indirekte und nur über eine längere Argumen-
tationskette herzuleitende Effekt vom betrieblichen Einzelfall bestimmt ist. Die konservierende 
Wirkung kann nur für Flächen angenommen werden, die (akut) von einer Nutzungsaufgabe be-
droht sind. Der mittels AGZ-Förderung erreichte Flächenumfang geht mit 71 % der hessischen 
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Grünlandfläche (2018) jedoch deutlich über die potenziell von einer Nutzungsaufgabe bedrohten 
Standorte hinaus.  

Abschließend kommen die Verfasser:innen des o. g. Evaluationsberichts zu dem Ergebnis, dass die 
AGZ insofern einen Sonderfall der Flächenförderung des ELER darstellt, als dass keine biodiversi-
tätsrelevanten Bewirtschaftungsauflagen vorgesehen sind. Messbare und auf die Förderung zu-
rückzuführende Biodiversitätseffekte werden sich jedoch nur einstellen, wenn die Bewirtschaf-
tungsintensität deutlich unter der praxisüblichen, gewinnorientierten liegt. Insofern ist davon 
auszugehen, dass keine durch die Förderung induzierte Extensivierung der Bewirtschaftung ein-
tritt. In Anlehnung an Sander und Franz (2019) ist festzustellen, dass die AGZ somit keine (unmit-
telbaren) Biodiversitätswirkungen aufweist.  

5 Wirkung der AGZ-Förderung auf die Erhaltung von Grünland  

5.1 Bedeutung der AGZ für Grünlandverluste und -zugewinne  

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung von Greening-Verpflichtungen im Zusammenspiel mit der 
AGZ für die Grünlanderhaltung untersucht. In Kapitel 3.2 wurde dargelegt, dass sich das Zusam-
menwirken von Greening und AGZ vielschichtig gestaltet. Der folgende Untersuchungsansatz geht 
von der Annahme aus, dass eine potenzielle Grünlanderhaltungswirkung der AGZ nur dann eintre-
ten kann, wenn der Greening-Standard zum Grünlanderhalt nicht greift.  

Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Grünlandbestände, die mit bzw. ohne Greening-Verpflich-
tungen und mit bzw. ohne AGZ-Zahlungen belegt sind. Dabei wird auch der Grünlandumfang von 
ökologisch wirtschaftenden Betrieben und Kleinerzeuger:innen ausgewiesen, da diese Betriebe all-
gemein nicht den Greening-Regelungen und somit auch nicht der Grünlanderhaltungsklausel un-
terliegen (green by definition). Im Gegensatz zum Jahr 2018 können für 2019 keine Aussagen zum 
Grünlandumfang mit AGZ-Zahlung gemacht werden, für das auch Greening-Zahlungen gewährt 
werden.  
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Tabelle 10: Grünlandbestände mit Direkt- und AGZ-Zahlung sowie mit unterschiedlichem 
Status zur Greening-Verpflichtung des Grünlanderhalts 

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen und teilschlagbezogener 
Kennung von bewirtschafteten Flächen in der AGZ-Förderkulisse.  

In 2018 unterliegen in Hessen rd. 75 % des DGL dem Greening-Standard zum Grünlanderhalt (vgl. 
Tabelle 10). Der gleiche Anteilswert gilt auch für die AGZ-Kulisse (163.000 ha). Auf diesen Flächen 
ist ein Grünlandumbruch nur nach vorheriger Genehmigung durch die Behörden zulässig. Im glei-
chen Flächenumfang wie umgebrochen wurde, muss Ersatz geschaffen werden. Für knapp 
56.000 ha des AGZ-DGL greift der Greening-Standard zum Grünlanderhalt nicht, knapp 99 % ent-
fallen auf ökologisch wirtschaftende Betriebe (green by definition).  

Knapp 24.400 ha DGL mit Ausgleichszahlung (2018) liegen in FFH-Gebieten, davon unterliegen 
16.300 ha der Greening-Verpflichtung. Die Verpflichtung zum Grünlanderhalt umfasst in den FFH-
Gebieten neben dem quantitativen auch einen qualitativen Grünlandschutz (vgl. Kapitel 3.2).  

Im Ergebnis unterlagen von den knapp 219.000 ha DGL, für das in 2018 AGZ gewährt wurde, bereits 
drei Viertel dem Greening-Standard zum Grünlanderhalt. Der Grünlanderhalt war formal somit be-
reits über das Greening abgedeckt.30 Für das verbleibende DGL mit AGZ-Zahlung im Umfang von 
knapp 56.000 ha bestand kein Schutz. Potenziell könnte die AGZ diese Regelungslücke zum Grün-
landerhalt bei entsprechender Ausgestaltung schließen. Die aktuelle Ausgestaltung der AGZ 

                                                      
30  Die AGZ ist nicht mit Förderbedingungen/-auflagen zur Qualität der Grünlandbewirtschaftung verbunden. Die Analyse 

muss sich folglich auf den Grünlanderhalt bzw. den Grünlandumfang beschränken.  
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enthält jedoch u. a. auch wegen des höheren Kontrollaufwands keine entsprechende Regelung 
zum Grünlandumbruch (vgl. Tabelle 2). 

Mit Blick auf die zukünftige Ausgestaltung der GAP ab 2023 ist darauf hinzuweisen, dass die Green-
by-definition-Regel für Ökobetriebe keinen Bestand mehr haben wird. Damit besteht ein umfäng-
licher quantitativer Grünlandschutz für die Normallandschaft und zusätzlich ein qualitativer in FFH-
Gebieten, der weitere Instrumente – auch die AGZ – zum quantitativen DGL-Erhalt unnötig macht. 
Gleichwohl besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf, über den reinen Erhalt hinausgehend För-
dermaßnahmen mit dem Ziel zu forcieren, die ökologischen Erhaltungszustände des DGL zu ver-
bessern.  

5.2 Bedeutung der AGZ-Zahlungshöhe für den Grünlanderhalt  

Im letzten Analyseschritt wird betrachtet, inwieweit sich die AGZ-Prämienzahlungen auf betriebli-
che Entscheidungen zur Grünlanderhaltung auswirken können. Dafür wurden InVeKoS- und För-
derdaten des Jahres 2018 (vgl. Tabelle 11) ausgewertet. Die Betriebe wurden den Degressionsstu-
fen zugewiesen, die die Richtlinie vorsieht (vgl. Kapitel 1.3). Die vierte und höchste 
Degressionsstufe (> 500 ha Förderfläche) ist nicht besetzt und wird daher nicht in der Tabelle aus-
gewiesen. Innerhalb der Degressionsstufen wird nochmals nach der ausgezahlten AGZ-Fläche grup-
piert. Insgesamt konnten 9.760 Betriebe für die Auswertung herangezogen werden. Dies sind (nur) 
vier Betriebe weniger als im Monitoring für das Jahr 2018 angegeben (vgl. Tabelle 7). 

Der Vergleich von arithmetischem Mittel und Median zeigt in einigen Fällen eine große Streuung 
der Ergebnisse innerhalb einer Betriebsgruppe. Der Median verdeutlicht den Schwerpunkt inner-
halb der Gruppe (vgl. Tabelle 11), das arithmetische Mittel ist stärker durch Extremwerte beein-
flusst (vgl. Tabelle 11 und Anhang-Tabelle A1).  

Tabelle 11 ist zu entnehmen, dass in 2018 die geförderten Betriebe rd. 1.000 Euro (Median; arith-
metischer Mittelwert 1.900 Euro) Ausgleichszahlung erhielten. 94 % der Betriebe kamen in den 
Genuss der vollen Ausgleichszahlung, ihre förderfähige Fläche überstieg nicht die 100-ha-Grenze, 
ab der die Degression beginnt. 28 % der AGZ-Fläche unterlag der Degression. Rund zwei Drittel der 
geförderten AGZ-Fläche entfallen auf DGL; diese Verteilung spiegelt sich in der Fördersumme für 
DGL und AL wider. Hiernach entfallen knapp 16 Mio. Euro auf DGL und gut 2,5 Mio. Euro auf AL 
(vgl. Anhang-Tabelle A1). Der Anteil des DGL an der geförderten Fläche fällt in der ersten Degres-
sionsstufe mit 70 % am höchsten aus und in der zweiten mit 63 % am niedrigsten. Im Umkehr-
schluss entfallen in Abhängigkeit von der Degressionsstufe zwischen 30 % und 37 % der geförder-
ten Flächen auf Ackerflächen. Diese haben auf das Förderziel „DGL-Erhaltung“ keine direkte 
Wirkung. Die durchschnittliche kalkulatorische Zahlung je Hektar beläuft sich auf 58 Euro/ha LF.  
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Unter Bezugnahme auf die im InVeKoS hinterlegte LF der AGZ-Betriebe und ihrer AGZ-Fläche zeigt 
sich, dass rd. zwei Drittel der LF der Betriebe mittels AGZ gefördert werden (vgl. Anhang-Ta-
belle A1). Dieser Wert steigt über die drei Degressionsstufen von 64 % über 72 % auf 79 %.  

Innerhalb der ersten Degressionsstufe mit 100 % Prämienauszahlung wurden 927 Euro je Betrieb 
(Median; arithmetischer Mittelwert 1.508 Euro) für 16,8 ha AGZ-Fläche ausbezahlt. Die Spannen 
reichten von 400 Euro/Betrieb (Median) für Betriebe mit weniger als 10 ha AGZ-Fläche bis 
4.300 Euro/Betrieb (Median) für Betriebe mit 75 bis 100 ha AGZ-Fläche. In der ersten Degressions-
stufe befindet sich mit gut 72 % der größte Flächenanteil der geförderten AGZ-Fläche (74 % DGL). 

27 Betriebe gehören mit 8.369 ha LF der dritten Degressionsstufe an. Diese Betriebe erhalten in 
der Summe 439.461 Euro Ausgleichszahlung oder 16.109 Euro/Betrieb (Median). Der infolge der 
Degression nicht ausgezahlte Wert beträgt rd. 90.000 Euro oder rd. 3.200 Euro/Betrieb (Median).31 

Der nicht ausgezahlte Degressionswert der 409 Betriebe in der zweiten Stufe beläuft sich auf rd. 
259.000 EUR oder 295 Euro je Betrieb (Median). 

Tabelle 11: Merkmale von Betrieben mit AGZ-Zahlungen 2018 

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen und teilschlagbezogener 
Kennung von bewirtschafteten Flächen in der AGZ-Förderkulisse. 

                                                      
31  Die Betriebe durchlaufen die Degressionsstufen. Der Flächenanteil bis einschließlich 100 ha AGZ-Fläche bleibt ungekürzt, 

für den Flächenanteil zwischen 100 bis einschließlich 250 ha AGZ-Fläche erfolgt eine 20 %ige Kürzung, für Flächen von 
mehr als 250 ha eine 40 %ige.  
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Tabelle 12 gliedert abschließend die geförderten Betriebe nach ihrer AGZ-Zahlung. Ein knappes 
Viertel der durch die AGZ geförderten Betriebe erhielt weniger als 500 Euro Ausgleichszahlung. Mit 
etwa über 70 % erhält das Gros der geförderten Betriebe weniger als 200 Euro Ausgleichszahlung. 
Auf sie entfallen allerdings nur 30 % der Auszahlungssumme des Jahre 2018. Weniger als 2 % der 
Betriebe wurden mit mehr als 10.000 Euro gefördert, der Höchstbetrag lag bei knapp über 
26.000 Euro. In der Summe entfielen rd. 12 % der gesamten Auszahlung auf diese Betriebe.  

Der Anteil der durch die Ausgleichszahlung geförderten LF an der gesamten LF der Betriebe steigt 
in den gewählten Klassen (Tabelle 12, letzte Spalte). Er beträgt in der untersten Klasse (AGZ  
< 500 Euro) rd. 45 % und in der obersten Klasse (AGZ > 20.000 EUR) 84 %. Betriebe mit einer För-
derhöhe von 10.000 bis 15.000 Euro bewirtschaften mit rd. 90 % annähernd ihre gesamte LF in der 
AGZ-Kulisse. Die Anteilswerte können jedoch, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln herge-
leitet, nicht pauschal mit wirtschaftlicher Betroffenheit gleichgesetzt werden. Vielmehr sind z. B. 
hohe Anteilswerte, also die (fast) vollständige Lage von Betrieben in der AGZ-Kulisse, logische Kon-
sequenz der Kulissengröße. So wurden bspw. in 2018 knapp 60 % der hessischen LF als benachtei-
ligt eingestuft.  

Der kalkulierte Durchschnittsbetrag für DGL32 steigt über die in Tabelle 12 gewählten Klassen von 
64 Euro/ha auf 91 Euro/ha, um dann in den beiden obersten Klassen auf 85 Euro/ha abzufallen.  

Tabelle 12: Ausgleichszahlung 2018 – Staffelung nach Zahlungshöhe 

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen und teilschlagbezogener 
Kennung von bewirtschafteten Flächen in der AGZ-Förderkulisse. 

                                                      
32  Die Kürzung infolge von Degression erfolgt kalkulatorisch über die Zahlungshöhe für AF.  
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Vor folgendem Hintergrund ist zu bewerten, welche Auswirkungen die dargelegten Zahlungen auf 
betriebliche Entscheidungen für eine Grünlanderhaltung haben könnten:33  

• Dickel und Plankl (2016) kommen zu dem Ergebnis, dass zwischen 2007 und 2010 die Anzahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe in den benachteiligten Landkreisen Hessens trotz Ausgleichs-
zulage stärker rückläufig war als in den nicht-benachteiligten Landkreisen. Gleichzeitig fiel die 
Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe in den benachteiligten Gebieten höher aus.  

• Der Vergleich der Einkommenssituation 2011 bis 2013 in ausgewählten Untersuchungsregio-
nen zwischen 66 Testbetrieben in drei nicht-benachteiligten Landkreisen und 94 Betrieben mit 
Ausgleichszulage in vier benachteiligten Landkreisen belegt eine Einkommensdifferenz zwi-
schen -8.000 und -13.700 Euro je Betrieb. Die in den Untersuchungsregionen gezahlte Aus-
gleichszulage von 4.000 Euro deckt im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 rd. 46 bis 50 % der 
betrieblichen Gewinndifferenz. Bezogen auf den Hektar LF liegt der bereinigte Gewinn der be-
nachteiligten Betriebe in Hessen rund 300 Euro niedriger (Dickel und Plankl, 2016). 

• Laut KTBL-Rechner (KTBL, 2021) lagen die Standarddeckungsbeiträge (SDB) im Wirtschaftsjahr 
2018/19 in den Regionen Kassel, Gießen und Darmstadt für Grünland und Weiden zwischen 
341 und 317 Euro/ha. Für sogenanntes ungepflegtes Weideland, also für Futterüberschussflä-
chen, weist das KTBL einen SDB von 89 Euro/ha aus. Annahmegemäß werden die Futterüber-
schussflächen entsprechend dem Mindeststandard bewirtschaftet.  

• In der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden erstmalig nach zehn Jahren die Pachtpreise für LF, 
Acker und Dauergrünland in Hessen erhoben. Es handelt sich um Durchschnittswerte, ohne 
Berücksichtigung von Alt- oder Neuverträgen. Einschränkend gilt, dass für alle hessischen Erhe-
bungsregionen eine Pachtpreisdifferenzierung nach LF, AF und DGL vorliegt. In Hessen beträgt 
der Pachtflächenanteil rd. 60 %. Im Mittel wird ein jährlicher Pachtzins von rd. 100 Euro/ha DGL 
gezahlt. Als Kreis mit einem hohen Flächenanteil im benachteiligten Gebiet weist die Statistik 
für den Vogelsberg einen Pachtzins von 93 Euro/ha DGL aus. Geringer ist der Wert für Kassel 
und den Lahn-Dill-Kreis mit 63 Euro/ha DGL. Im Schwalm-Eder-Kreis wurden 135 Euro/ha DGL 
ermittelt. 

Die aus verschiedenen Studien sowie die in den vorgenannten Tabellen vorliegenden Daten weisen 
auf eine große Streuung der Ergebnisse im Kontext von Betriebsgröße, Betriebseinkommen und 
Ausgleichszahlung hin. Vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen AGZ-Prämie von 74 Euro/ha 
DGL ist die maßgebliche Wirkung der AGZ auf betriebswirtschaftliche Entscheidungen infrage zu 
stellen. Zwar erhöht die Zahlung die Rentabilität der Flächennutzung, erreicht jedoch nicht das Ni-
veau, das notwendig wäre, um die Rentabilität einer reinen Grünlandnutzung oder einer grünland-
basierten Tierhaltung zu gewähren. Die Ausgestaltung der AGZ weist keine umfassende Lenkungs-
wirkung im Hinblick auf eine (aktive) Grünlandbewirtschaftung auf. Dies begründet sich im 

                                                      
33  Für den Zeitraum ab 2019 können vergleichbare Überlegungen nicht durchgeführt werden. Dies begründet sich darin, 

dass die (abschließende) Neuabgrenzung erst ab dem Förderjahr 2021 gilt. In der Zwischenzeit deckt die Phasing-Out-
Zahlung als Übergangsregelung einen hohen Flächenanteil der Förderung ab.  
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Wesentlichen darin, dass bspw. im Gegensatz zu den AUKM die AGZ nicht mit Förderbedingungen 
zur (aktiven) Grünlandbewirtschaftung verknüpft ist.  

Abschließend wird nochmals betrachtet, ob und unter welchen Bedingungen, die AGZ-Förderung 
im Einzelfall eine Produktionsaufgabe von DGL, also Sozialbrache verhindert. In Kapitel 1.3 wurde 
dargelegt, dass nur Flächen förderfähig sind, für die auch Basiszahlungen der 1. Säule gewährt wer-
den. Damit unterliegen die Flächen dem GLÖZ-Standard zur Mindestbewirtschaftung. Dieser ist 
bzgl. seiner Minimalbewirtschaftung vergleichbar mit dem vorgenannten KTBL- Standard des „un-
gepflegten“ DGL, das einen SDB von 89 Euro/ha DGL aufweist. Annahmegemäß dient der SDB der 
Entlohnung der eigenen Arbeit, des gebundenen Kapitals (Maschinen) und des Bodens. Er erhöht 
sich durch die Ausgleichszahlung im Mittel um 74 Euro/ha DGL. Unter der Annahme, dass es sich 
um Eigenland handelt, kann angenommen werden, dass der Betrag hinreichend ist, um die Voll-
kosten der Grünlandbewirtschaftung zu decken. Allerdings wird hiervon keine oder nur eine sehr 
geringe Entlohnung des (eigenen) Bodens möglich sein. Sofern für DGL Opportunitätskosten anzu-
setzen sind, also ein regionaler Pachtmarkt vorliegt, könnte die Verpachtung der Flächen lukrativer 
sein. Regionale Pachtnachfrage kann zumindest in Teilen der AGZ-Kulisse unterstellt werden, da lt. 
ASE (2020) für DGL, wie oben dargestellt, ein Pachtmarkt und folglich positive Pachtzinsen ausge-
wiesen werden. 

Die Betrachtung relativiert sich, sofern die Direktzahlungen in die Überlegungen einbezogen wer-
den. Die Höhe der Basiszahlung betrug in 2018 176 Euro/ha LF, die Greening-Prämie beläuft sich 
auf 85 Euro/ha. In diesem Fall wäre eine Fortführung der DGL-Bewirtschaftung im Vergleich zur 
Nutzungsaufgabe ökonomisch sinnvoller. Inklusive AGZ-Zahlung für das DGL betrügen die öffentli-
chen Zahlungen knapp 340 Euro/ha. Unter dieser Bedingung wäre allerdings das Ziel des DGL-
Erhalts bereits über den Greening-Standard erreicht und somit die AGZ-Zahlung zur Erreichung der 
eingangs aufgeführten 4A-Biodiversitätsziele der AGZ nicht (mehr) notwendig.  

Bis Ende 2018 kann zusammenfassend von einem geringen Einfluss der AGZ auf betriebliche Ent-
scheidungen zur Grünlanderhaltung ausgegangen werden. Die Daten legen eine große betriebsin-
dividuelle Streuung nahe, die auch, aber nicht nur, unabhängig von der AGZ-Zahlung besteht.  

6 Zusammenfassung und Empfehlungen  

Die Schlussfolgerungen orientieren sich an den in Kapitel 2 gelisteten Untersuchungsbausteinen 
mit zugeordneten Indikatoren und Bewertungskriterien, die Ausgangspunkt für die Analysen in Ka-
pitel 4 bis 6 zur Grünlanderhaltungswirkung der AGZ waren. Die Ergebnisse werden vor dem Hin-
tergrund der dargestellten Förderbestimmungen und Rahmenbedingungen eingeordnet.  

Bedeutung des Grünlands für die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft 

Die Grünlandnutzung leistet einen erheblichen Beitrag zur biologischen Vielfalt in der agrarisch 
genutzten Offenlandschaft. Dabei bestehen direkte Zusammenhänge zwischen der Vielfalt der 
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vegetativen Ausstattung (Gräser, krautige Pflanzen, Moose, Flechten und verholzte Pflanzenarten) 
und der Besiedlung mit niederen und höheren Tierarten. Ein diverses und reich strukturiertes Blatt- 
und Blütenangebot ist häufig die Grundlage für komplexe Nahrungsketten und Lebensgemein-
schaften. Im Wirtschaftsgrünland ist insbesondere eine extensive Wiesen- oder Weidenutzung mit 
nur moderatem Düngereinsatz und ohne regelmäßige Narbenerneuerung förderlich. Grünlandle-
bensräume, Mager- und Trockenrasen oder Heiden ganz ohne Düngung und mit sehr extensiver 
Nutzung sind für viele Spezialisten unter den Tier- und Pflanzenarten letzte Rückzugsräume.  

Während der absolute Grünlandverlust in den letzten Jahren sowohl inner- als auch außerhalb der 
benachteiligten Gebiete gestoppt werden konnte, ist weiterhin eine Verringerung der Artenvielfalt 
(naturschutzfachliche Qualität von z. B. FFH-Lebensraumtypen) auf vielen Grünlandflächen festzu-
stellen. Vor diesem Hintergrund ist ein quantitativer und qualitativer Beitrag zur Grünlanderhal-
tung wesentlich, um die Biodiversität in der Agrarlandschaft insgesamt zu erhalten.  

Entwicklung des Grünlandumfangs in und außerhalb der AGZ-Förderkulisse und Verlustursachen  

Der hessenweite Verlust an LF beläuft sich in der langen Zeitreihe von knapp 50 Jahren auf rd. zehn 
Prozentpunkte oder rd. 84.000 ha. Der Verlust an DGL fällt mit vier Prozentpunkten oder knapp 
13.000 ha unterproportional aus. Wird der Betrachtungszeitraum 2005 bis 2019 herangezogen, für 
den InVeKoS-GIS-basierte Daten vorliegen, geht aus den Daten hervor, dass seit 2010 sowohl der 
Anteil des DGL an der LF als auch der absolute DGL-Umfang zunimmt. Damit weist Hessen, im Un-
terschied zur Mehrheit der ehemalig westdeutschen Bundesländer, einen positiven Trend bei der 
Grünlandentwicklung auf.  

Vorausgehende Bewertungen belegen für den Zeitraum von 1999 bis 2007, dass der relative Grün-
landzuwachs innerhalb und außerhalb der AGZ-Kulisse mit 7 und 6,3 % auf vergleichbarem Niveau 
verlief. Der DGL-Zuwachs in den benachteiligten Gebieten stellte sich ein, obwohl Einkommens-
nachteile in der Flächenbewirtschaftung in den benachteiligten Gebieten durch die AGZ nicht voll-
ständig kompensiert wurden. Anhand der InVeKoS-Daten lässt sich für den Zeitraum von 2005 und 
2018 nachweisen, dass die relative Entwicklung des DGL innerhalb und außerhalb der Förderkulisse 
annähernd gleich verlief. Zur Basis 2005 betrug der Zuwachs an DGL in der AGZ-Kulisse drei, außer-
halb vier Prozentpunkte. Die Ackerentwicklung war hingegen gegenläufig. Sowohl innerhalb der 
AGZ-Kulisse als auch außerhalb ist ein Verlust zur Basis 2005 von 3 % zu verzeichnen. 

In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des DGL in der AGZ-Kulisse ist festzustellen, dass sich in der Alt-
kulisse rd. 74 % der Natura-LF und sogar 82 % des Natura-DGL befanden. Dieser Anteil erhöht sich 
für die Neukulisse unter Berücksichtigung der Phasing-Out-Gebiete nochmals geringfügig um zwei 
bzw. einen Prozentpunkt. Von den rd. 66.200 ha Natura-DGL in der AGZ-Kulisse 2018 befanden sich 
25.500 ha in der FFH-Kulisse. Letzteres unterliegt neben dem qualitativen zusätzlich einem quanti-
tativen DGL-Schutz („umweltsensibles Dauergrünland“ mit Pflug- und Umbruchverbot), sofern 
Greening-Zahlungen für die Flächen fließen. 



Wirkung der Ausgleichszulage auf die Erhaltung von Dauergrünland 39 

 

Grünlanderhaltung in der AGZ-Förderkulisse unter Beachtung von Greening-Standards und För-
dermaßnahmen, die eine Grünlanderhaltung voraussetzen 

Eine durch die AGZ induzierte Grünlanderhaltungswirkung kann nur dort wirksam werden, wo 
nicht bereits andere Regelungen zur Grünlanderhaltung gelten. Um diesen Flächenumfang zu er-
mitteln, können Betriebe mit AGZ-Förderung identifiziert werden, für die keine anderweitige Grün-
landerhaltungsverpflichtung gilt. Damit scheiden Betriebe aus, die dem Greening unterliegen (also 
Direktzahlungen erhalten) oder die an Grünland-Vertragsnaturschutz des hessischen Agrarumwelt-
programms HALM teilnehmen. Da für Letztere der Evaluation die entsprechenden Verpflichtungs-
daten innerhalb der AGZ-Kulisse nicht vorliegen, ist keine vertiefte Bewertung möglich. Somit er-
folgt in der vorliegenden Analyse eine systematische Unterschätzung der Grünlanderhaltung durch 
Regelungen außerhalb der AGZ.  

Die Ergebnisse zeigen, dass mit rd. 55.600 ha (2018) bzw. 59.000 ha (2019) jeweils rd. ein Viertel 
des geförderten DGL nicht durch Greening-Verpflichtungen zum Grünlandschutz erreicht wurde. 
Diese Flächen werden fast vollständig von Ökobetrieben bewirtschaftet. Da diese als green by de-
finition gelten, wird der Grünlanderhalt nicht durch die Direktzahlung gewährt. Die Ausgleichszah-
lung wäre für diese Flächen geeignet, um die Regelungslücke zu schließen. Da die Ausgestaltung 
der AGZ in der jetzigen Form keine explizite Regelung zum Grünlanderhalt beinhaltet, kann aller-
dings nicht per se von einer durch die Förderung induzierten Grünlanderhaltung oder -nutzung 
ausgegangen werden.  

Bedeutung der Zahlungshöhe für den Grünlanderhalt 

Bereits in vorausgegangenen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Betriebe mit AGZ-
Förderung ihren Standorten entsprechend genauso breit aufgestellt sind wie Betriebe außerhalb 
der Förderkulisse. Allerdings ist der Anteil an Nebenerwerbsbetrieben in der Kulisse höher.  

Die durchschnittliche AGZ-Zahlung je Zahlungsempfänger:in betrug in 2018 rd. 1.000 Euro (Me-
dian). Von den gut 9.760 begünstigten Betrieben kamen 94 % mit durchschnittlich 930 Euro/Be-
trieb in den Genuss der vollen AGZ-Zahlung und unterlagen nicht der Degression. Sie bewirtschaf-
ten 72 % der Fläche, für die Ausgleichszahlungen gewährt wurden. Die durchschnittliche 
Hektarzahlung belief sich auf 58 EUR/ha LF, die für DGL auf 74 Euro/ha.  

Die AGZ-Zahlung erhöht die Rentabilität der DGL-Nutzung, hieraus lässt sich kausal per se keine 
(aktive) Grünlandnutzung oder grünlandbasierte Tierhaltung begründen. Dies ist damit zu begrün-
den, dass die Förderung im Unterschied zu bspw. den AUKM keine Förderauflagen umfasst, die 
über die Mindeststandards einer DGL-Bewirtschaftung hinausgehen. Insbesondere auf Standorten, 
deren Rentabilität nicht (mehr) gegeben ist, ist es aus einzelbetrieblicher Sicht ökonomisch sinn-
voller, die Ausgleichszahlung zu beanspruchen und die Flächen nur entsprechend dem GLÖZ-
Mindeststandard zu bewirtschaften.  

Zur Beantwortung der Frage, ob regional die Gefahr der Nutzungsaufgabe von DGL besteht und ob 
mittels Ausgleichszahlung diese verhindert wird, wird als Indikator das regionale Pachtzinsniveau 
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herangezogen. Die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2020 weisen für Hessen einen durch-
schnittlichen Pachtzins von 100 Euro/ha DGL aus. Für den Vogelsberg, als Region mit hohem Anteil 
an benachteiligtem Gebiet, beträgt der Pachtpreis 93 Euro/ha DGL. Die geringsten Werte vereinen 
Kassel und der Lahn-Dill-Kreis mit jeweils 63 Euro/ha auf sich. Wird der genannte Pachtzins auch 
für Neuverträge unterstellt, belegen die ausgewiesenen Pachtpreise die Nachfrage nach DGL. Es 
kann unterstellt werden, dass die Gefahr der Nutzungsaufgabe beschränkt ist.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Grünland in Hessen einen sehr wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften leistet. Die Ausgleichszulage soll entspre-
chend ihrer Zielsetzung zur Erhaltung von grünlandgeprägten Kulturlandschaften beitragen, indem 
einem weiteren Verlust von Grünland in diesen Regionen entgegengewirkt wird. Die Analysen zei-
gen jedoch, dass sich kein direkter Zusammenhang zwischen der quantitativen Entwicklung von 
Grünlandbeständen und der AGZ-Förderung feststellen lässt. Auch konnte gezeigt werden, dass 
die vorhandenen Regelungslücken des Greenings zum Grünlanderhalt nicht durch die Ausgleichs-
zahlung geschlossen werden. Die AGZ-Zahlung ist – auch entsprechend den Vorgaben der KOM – 
nicht an inhaltliche und ggf. kostenverursachende Förderbedingungen gebunden. Demnach trägt 
die AGZ-Zahlung direkt zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des DGL in der Kulisse bei. In der Kulisse 
befinden sich rd. 71 % des hessischen DGL (2018). Aufgabetendenzen im Sinne der Sozialbrache 
lassen sich – wenn überhaupt – nur für einen sehr deutlich kleineren Anteil vermuten.  

Die Zielverfehlung der AGZ im Hinblick auf ihren Wirkungsbeitrag zur Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität ist struktureller Natur und begründet sich in der unzureichenden Verankerung der 
AGZ in der Förderpolitik der 2. Säule der Förderpolitik 2014 bis 2020. Die Belegung der AGZ mit 
Biodiversitätszielen im hessischen EPLR ist der EU-KOM geschuldet, die eine Zuordnung der Aus-
gleichszulage zum Schwerpunktbereich 4A Biodiversität vorgab.34 Unter der Vorgabe, die AGZ dem 
SPB 4A zuordnen zu müssen, konnte die AGZ nicht konsistent in die Interventionslogik des EPLR 
Hessen eingebunden werden. Das betrifft sowohl die inhaltliche Ausgestaltung der Förderung, die 
an die Vorgaben des Art. 31 der ELER-VO gebunden ist, als auch den Zuschnitt der Förderkulisse. 
Letztlich ist die AGZ in Hessen wie auch in Gesamtdeutschland in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung 
und auch bzgl. des Kulissenzuschnitts auf den Ausgleich von Einkommensverlusten von Betrieben 
ausgerichtet, die in den benachteiligten Gebieten wirtschaften. 

Die Empfehlung – sowohl an das Land Hessen als auch an die EU-KOM (und für die zukünftige Pla-
nung des bundesweiten GAP-Strategieplans auch an den BUND) – lautet daher, dieses politisch 
gewollte Instrument so auszugestalten, dass es den (bisher impliziten) Zielsetzungen der Förderung 
landwirtschaftlicher Einkommen gerecht werden kann. Eine zukünftige Programmierung sollte auf 
ein nicht zu bedienendes Biodiversitätsziel verzichten. 

                                                      
34  Ein positiver Wirkungsbeitrag zum Biodiversitätsziel erscheint in anderen Mitgliedstaaten vorstellbar. Dies könnten bspw. 

Regionen mit größerem Potenzial zur Flächenaufgabe sein und in denen die Anreizwirkung zur Aufrechterhaltung der 
DGL-Wirtschaft entsprechend dem (deutschen) Mindeststandard zur DGL-Bewirtschaftung durch Direktzahlungen bzw. 
Aktivierung von Zahlungsansprüchen nicht gegeben ist. 
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Tabelle A1: Merkmale von Betrieben mit AGZ-Zahlungen 2018 (Langfassung) 
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Tabelle A1: Merkmale von Betrieben mit AGZ-Zahlungen 2018 (Langfassung) 

 

Quelle: Eigene Auswertungen auf Grundlage des InVeKoS-GIS 2018 und 2019, inkl. Förderkulissen und teilschlagbezogener Kennung von bewirtschafteten Flächen in der AGZ-
Förderkulisse. 
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